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Vorwort 
Marco Uhl 

In der letzten Ausgabe erschien der Kom-

mentar von DSA Reinhard Stocker-

Waldhuber zum Freispruch der Sozialarbei-

terin im Fall Luca. Inzwischen ereignete 

sich in Vorarlberg eine weitere Tragödie: 

"Fall Cain". Die Suche nach Schuldigen im 

Helfersystem lies nicht lange auf sich war-

ten. Die Jugendwohlfahrt bzw. die zuständi-

gen SozialarbeiterInnen gerieten ins Kreuz-

feuer.  

 

Die öffentliche Debatte über das Jugend-

wohlfahrtssystem zeigte längst bekannte 

Probleme auf. Die politischen Entschei-

dungsträger standen unter Druck und muss-

ten sich Untätigkeit vorwerfen lassen. Dem 

traurigen Vorfall ist es zu verdanken, dass  

nun einige richtige und wichtige Schritte un-

ternommen werden. Unter "normalen" Um-

ständen scheint dies nicht möglich! Mehr zu 

diesem Thema ist u. a. im Artikel von DSA 

Josef Brettauer zu finden. 

 

Die vorliegende Ausgabe widmet sich 

schwerpunktmäßig dem Bereich Recht, Ge-

setze und einigem, was damit zusammen-

hängt. Es sind interessante Beiträge unter 

anderem zum Fremdenrecht und zum neu-

en Tiroler Mindestsicherungsgesetz zu fin-

den. 

 

Das Thema Rechtsschutzversicherung und 

Berufshaftpflichtversicherung wurde in der 

letzten BUKO (Bundeskonferenz des obds) 

besprochen und scheint aus gegebenen 

Anlässen nötiger denn je. Doch Erfahrun-

gen der anderen Landesgruppen haben 

gezeigt, dass die meisten SozialarbeiterIn-

nen bereits in irgendeiner Form einen rele-

vanten Rechtsschutz genießen. Sei es 

durch eine Versicherung des Arbeitgebers/

der Arbeitgeberin (Haftpflichtversicherung), 

einer Gewerkschaftsmitgliedschaft oder ei-

ner privaten Versicherung. Eine zusätzliche 

Versicherung im Rahmen der Mitgliedschaft 

im Berufsverband würde in den meisten 

Fällen eine Doppelversicherung darstellen. 

 

Jedenfalls ist es wichtig zu wissen, wie man 

im Ernstfall Hilfe erfährt, daher empfehle 

ich, sich mit dem Arbeitgeber/der Arbeitge-

berin über dieses Thema zu unterhalten 

und auch mit uns Kontakt aufzunehmen. 

 

Ich bitte um Rückmeldung an mich, sollte 

es zu diesem Thema Unklarheit oder Vor-

schläge geben. Für Wünsche und Anregun-

gen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 

 

Marco Uhl 

 

Obmann des obds - Landesgruppe Tirol 

Tel. 0699 15626428 

marco.j.uhl@gmail.com 
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Seit dem Fall „Luca“ scheint in der öffentli-
chen Jugendwohlfahrt kein Stein mehr auf 
dem anderen zu bleiben und wird immer 
wieder von wichtigen Reformen der Ju-
gendwohlfahrt in Land und Bund gespro-
chen. Viele Überlegungen bzw. Konse-
quenzen wurden seitdem in vielen Sitzun-
gen thematisiert und überwiegend auch in 
der Praxis realisiert. Viele EDV-Vorlagen 
wurden erstellt und erarbeitet und in den 
EDV-Systemen implementiert. 
 
Dabei mussten SozialarbeiterInnen der Ju-
gendwohlfahrt aber leider erleben und er-
fahren, dass offensichtlich alle Reformen in 
erster Linie nur mit einem stetig steigenden 
Umfang an Bürokratie und Workflows in 
den EDV-Systemen einhergehen und der 
viel wichtigere Bereich der inhaltlichen So-
zialarbeit viel zu kurz kommt. Es geht of-
fensichtlich nur mehr um Absicherungen in 
jede Richtung. 
 
Vorweg sei gesagt, dass es nachvollzieh-
bar ist, wenn ein gewisses Ausmaß an Bü-
rokratie in der Jugendwohlfahrt notwendig 
ist, aber leider scheint dieser Teil der Arbeit 
in den Jugendämtern so überhand zu neh-
men und auch zeitlich die KollegInnen in-
zwischen so zu beanspruchen und zu be-
lasten, dass für die eigentliche Sozialarbeit 
(direkte Arbeit mit dem Klientel) und ihre 
Weiterentwicklung viel zu wenig zeitliche 
Ressourcen vorhanden sind. 
 
Im Folgenden möchte ich ein paar – auch 
österreichweit in Diskussion stehende – 
Punkte und Überlegungen zu dieser vor-
herrschenden, sehr unbefriedigenden Ar-
beitssituation darlegen und konkretisieren: 
 
1. Neues Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz:  
 
Schon seit ein paar Jahren versprochen, 
liegt dieser Gesetzentwurf noch immer in 
der Schublade, inzwischen ist regierungsin-
tern bereits die dritte verantwortliche Minis-
terin dafür zuständig. Aufgrund der Blocka-

Wenn der „Aktenvermerk“ zu (ge)wichtig wird! 
Reflexionen über das Spannungsfeld „Bürokratie/rechtliche Absicherung“ vs. Sozialar-
beit in der öffentlichen Jugendwohlfahrt 
 
Josef Brettauer 

de einiger Länder, denen ein neues Gesetz 
offensichtlich zu teuer ist, wurden bereits ei-
nige – leider negative – Änderungen am ur-
sprünglichen Entwurf vorgenommen. Da-
durch gibt es immer noch keine einheitlichen 
bundesweiten Standards und auch kein ver-
pflichtendes Vier-Augen-Prinzip. 
 
Hinzukommen neun verschiedene Landes-
ausführungsgesetze, wodurch in jedem Bun-
desland andere Standards aktuell gehand-
habt werden. Der Föderalismus ist meiner 
Meinung nach sicher fehl am Platz, wenn es 
um die Wahrung des Kindeswohls geht. 
 
2. Arbeitsbelastung der SozialarbeiterIn-

nen an den Jugendämtern: 
 
Die Fälle „Luca“ u. a. hatten zur Folge, dass 
die Zahl der Gefährdungsmeldungen regel-
recht explodiert ist. Da der Personalstand in 
keinster Weise an die steigenden Fallzahlen 
angepasst wurde, können die Sozialarbeite-
rInnen nur noch „Feuerwehr“ spielen. Vor 
kurzem hat der Volksanwalt Kostelka in einer 
Aussendung vom 03.02.2011 sehr scharf die 
unbefriedigende Personalsituation kritisiert. 
Fairerweise muss aber dazugesagt werden, 
dass die bedauerlichen Vorfälle der letzten 
Jahre auch bei einem höheren Perso-
nalstand nie zur Gänze verhindert werden 
können. Ein verbesserter Schutz des Kindes-
wohls wäre allerdings sicher realisiert. 
 
Solange die personelle Situation so unbefrie-
digend ist und der Verwaltungsaufwand im-
mer mehr zunimmt, wird die Arbeitssituation 
der KollegInnen in der Jugendwohlfahrt lei-
der unbefriedigend bleiben und sind ver-
schiedenste Probleme vorprogrammiert: 
ständige Überlastung führt zu vermehrten 
Krankenständen und zu Burn-out-
Problemen, zu vermehrten Kündigungen und 
zu zusätzlichem Stress durch den Mehrauf-
wand, neue KollegInnen zu finden und einzu-
schulen. 
 
3. Was wäre für die konkrete inhaltliche 

Arbeit der SozialarbeiterInnen wichtig? 
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a) Bundeseinheitliche Standards in der 
Vorgehensweise bei Gefährdungsmel-
dungen. 

 
b) Ein verpflichtendes Vier-Augen-Prinzip 

in dieser Problematik. 
 
c) Länderübegreifende Vernetzungen und 

nicht nur innerhalb eines Bundeslandes. 
 
d) Vermehrtes Nachdenken über Präven-

tion, neue Projekte zu entwickeln, z. B. 
verbindliche Elternschulungen als gelin-
destes Mittel in Verbindung mit einem 
Bonus-Malus-System zum Mutter-Kind-
Pass (diese Überlegungen sind erfreuli-
cherweise nunmehr vermehrt in der öf-
fentlichen Diskussion zu finden). Die laut 
Statistik ständig steigenden Erziehungs-
hilfen haben vielfältige (auch ökonomi-
sche und gesellschaftliche) Ursachen, 
die genauer analysiert werden sollten, 
um vielleicht schon im Vorfeld dieser 
Maßnahmen (siehe § 215 ABGB) geeig-
netere präventive Möglichkeiten von Hil-
fen zur Erziehung anbieten zu können. 
Aber dazu fehlt die Zeit, weil die Verwal-
tung – siehe oben – schon so viel Ar-
beitsaufwand verursacht. 

 
e) In einem sehr interessanten Artikel in der 

„Presse“ vom 24.01.2011 schreibt ein 
Richter zur unbefriedigenden Situation in 
diesem Bereich der Sozialarbeit, dass 
„Jugendämter keine Kinderschutzpolizei 
sind“ und eine „übertriebene strafrechtli-
che Verfolgung von SozialarbeiterInnen 
in der JUWO kontraproduktiv“ sei1. Dem 
ist nichts hinzuzufügen. 

 
Was bleibt, ist die Hoffnung, dass auch bei 
den verantwortlichen PolitikerInnen die Ein-
sicht wächst, dass jetzt investiertes Geld in 

die Sozialarbeit der Jugendwohlfahrt in spä-
terer Folge sich durch verminderte teure Er-
ziehungshilfen amortisiert. Denn natürlich 
würde ein neues Gesetz und neue inhaltli-
che Entwicklungen und mehr Personal vor-
erst mehr Budgetaufwand bedeuten. Einen 
großen Hoffnungsschimmer sehe ich aber 
leider noch nicht. 
 
Aber wie heißt ein schönes Sprichwort: „Die 
Hoffnung stirbt zuletzt“ und daher sollte man 
positiv denken und weiterkämpfen, dass 
sich die Situation verbessern wird. Es wäre 
schön, wenn sich die verantwortlichen Politi-
kerInnen das überaus kreative Potential der 
SozialarbeiterInnen dabei zunutze machen 
würden. 
 

DSA Jossie Brettauer 
 

20 Jahre in der öffentlichen  Jugendwohlfahrt, 
u.a. jahrelang Delegierter des obds-

Landesgruppe Tirol im Jugendwohlfahrtsbeirat, 
Personalvertreter in der DPV 8 des Stadt-

magistrates Innsbruck 
josef.brettauer@chello.at 

 
P.S.: Diese Anmerkungen von mir sind 
unter anderem auch auf dem Hintergrund 
langjähriger Arbeit in der Jugendwohl-
fahrt und der früheren Teilnahme an vie-
len Arbeitsgruppen bzw. im Jugendwohl-
fahrtsbeirat zu sehen. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn durch den Artikel eine 
– auch durchaus kontroversielle – Dis-
kussion in Gang käme. Deshalb würde 
ich mich über Rückmeldungen und ande-
re Meinungen dazu sehr freuen. 
 
 
1) Artikel in der „Presse“ vom 24.01.2011 von Dr. 
Oskar Maleczky , Richter am LG Korneuburg.  
 
siehe auch Seite 6 
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Politik und Medien stempeln in Fällen 
wie „Luca“ und „Cain“ das Jugendamt 
zum Sündenbock. Übertriebene straf-
rechtliche Verfolgung von Jugendamts-
mitarbeitern ist kontraproduktiv. 
 
Bei tödlichen Kindesmisshandlungen 
kommt regelmäßig der Vorwurf, warum Be-
hörden, insbesondere Jugendämter, solch 
unfassbare Fälle nicht verhindert haben. 
Dem liegt die Illusion der weitgehenden 
Planbarkeit und Kontrolle des heutigen Le-
bens zugrunde. Eine völlige Absicherung 
gibt es aber nicht. 
 
Auch wenn aus § 215 ABGB ein Schutz-
auftrag an Jugendamtsmitarbeiter ableitbar 
ist, werden diese für Unterlassungen nur 
unter den Voraussetzungen des § 2 Straf-
gesetzbuch strafbar. Da sie regelmäßig 
keinen Vorsatz auf Verletzungen der Kin-
der haben, kommt praktisch nur fahrlässige 
Körperverletzung oder Tötung durch Unter-
lassen in Betracht. 
 
Vermutungen, Verdachtsmomente 
Ansatzpunkt für die Strafbarkeit ist ein 
sorgfaltswidriges Verhalten, wenn also ein 
ordentlicher Sozialarbeiter mit dem damali-
gen Wissensstand anders gehandelt hätte. 
Meist gibt es zu diesem Zeitpunkt nur Ver-
mutungen und Verdachtsmomente, sodass 
Zukunftsprognosen nur schwer möglich 
sind. Fehler können passieren bei der In-
formationsbeschaffung, der Beurteilung der 
Situation oder betroffener Personen und 
der Reaktion auf diese Umstände. Dabei 
spielen behördeninterne Standards nur ei-
ne untergeordnete Rolle, weil nicht jeder 
Verstoß gegen solche Dienstanweisungen 
„sozial inadäquat“ und damit rechtlich into-
lerabel sein muss. Ansonsten läge es im 
Bereich der Ämter, die Sorgfaltsmaßstäbe 
selbst vorzugeben und diesbezügliche 
Wertungen der Gerichte auszuschließen. 
 
Bei Beurteilung der Sorgfaltswidrigkeit ist 
zu beachten, dass die Aufgabe der Ju-
gendämter nach dem Jugendwohlfahrtsge-
setz primär in der Hilfestellung bei Betreu-
ung und Erziehung von Kindern liegt und 
sie keine „Kinderschutzpolizei“ sind. Ein-

Fall "Cain": Jugendämter keine "Kinderschutzpolizei" 
23.01.2011 OSKAR MALECZKY (Die Presse/Rechtspanorama) 

griffe in das durch Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention geschützte Fa-
milienleben ist ihnen nur im unbedingt not-
wendigen und verhältnismäßigen Ausmaß 
erlaubt. Diese Voraussetzung fehlt, wenn ein 
Elternteil (Lebensgefährte) wegen irgendei-
ner Gewalttat vorbestraft oder bloß verdäch-
tig ist. Auch ein Verbot der Polizei oder des 
Gerichts an den Täter, sich vom Kind fernzu-
halten (Wegweisung nach § 38a Sicherheits-
polizeigesetz, Verfügung nach §§ 382b und 
382e Exekutionsordnung), setzt Gewalt oder 
Drohungen des Täters gegen Mitbewohner 
voraus. 
 
Kinder bloß vorsorglich aus ihrer gewohnten 
Umgebung zu entfernen, ist weder zulässig 
noch für sie unbedingt von Vorteil. Es be-
lastet sie zusätzlich seelisch und kann ihre 
Familie (noch mehr) zerstören. Mangels aus-
reichender Betreuungsplätze wäre das auch 
undurchführbar (nach aktuellen Studien wer-
den 43 Prozent aller Kinder im Burgenland 
geschlagen, s. „Die Presse“ vom 2. Dezem-
ber 2010). Außer bei schwerwiegenden Ge-
fährdungen ist Kindern mehr geholfen, wenn 
sie bei ihren Eltern bleiben und diese zur ge-
waltfreien Erziehung herangeführt werden. 
Die dafür nötige Kooperationsbereitschaft 
wäre durch eine voreilige Kindesabnahme 
zerstört. 
 
Nicht jede Fehleinschätzung der familiären 
Situation ist strafrechtlich relevant (sozial in-
adäquat). Hier geht es um Risikomanage-
ment. Auch Arbeitsüberlastung spielt oft eine 
Rolle. Bei solch gefahrengeneigter Tätigkeit 
im Dienst der Gesellschaft dürfen nur unver-
tretbare Fehler strafrechtlich relevant sein. 
 
Selbst solche Fehler des Jugendamts sind 
allerdings nur strafbar, wenn die geforderte 
Handlung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit die Verletzung des Kin-
des verhindert hätte. Das trifft normalerweise 
nur auf eine unvertretbar unterlassene 
Fremdunterbringung oder Maßnahme zu, die 
unmittelbar zu einer solchen geführt hätte. 
Straflos sind daher unterlassene Hausbesu-
che oder Kontrollen, die nur Verdachtsmo-
mente zutage gefördert oder erhärtet und 
nicht die sofortige Kindesabnahme zur Folge 
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Kinderrechte 2011 
Andrea Kneidinger 

gehabt hätten. Daher sind die Jugendamts-
mitarbeiter weder im Fall „Luca“ noch (nach 
derzeitigem Informationsstand) im Fall 
„Cain“ strafbar. 
 
Überforderte und frustrierte Täter 
Die aktuelle Diskussion ist insoweit zu be-
grüßen, als sie zur Verbesserung des Kin-
derschutzes führt. Bloße programmatische 
Normen oder Strafverschärfung helfen 
nicht. Eine übertriebene strafrechtliche Ver-
folgung von Jugendamtsmitarbeitern wirkt 
kontraproduktiv. Sinnvolle Ansatzpunkte 
wären neben Förderung von Bildung, die 
kriminalitätshemmend wirkt, gezielte soziale 
Hilfestellung bei der Bewältigung des Erzie-

hungsalltags. Gewalt gegen Kinder ist über-
wiegend auf Überforderung und Frustration 
der Täter zurückzuführen. Investitionen im 
Sozialbereich tragen aber leider nur langfris-
tig bzw. indirekt Früchte und sind bis zum 
Ablauf einer Legislaturperiode meist nicht 
messbar. Deshalb finden sie auch nicht bzw. 
unzureichend statt. 
 
Dr. Oskar Maleczky ist Richter des Landes-
gerichts Korneuburg, Vortragender und Au-
tor strafrechtlicher Studien- und Fachlitera-
tur, insbes. des bei LexisNexis erschienenen 
Buches „Erziehung und Strafrecht“. 
 

"Die Presse", 24.01.2011 
 

Artikel 1 
 

Jedes Kind hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohl-
ergehen notwendig sind, auf bestmögliche 
Entwicklung und Entfaltung sowie auf die 
Wahrung seiner Interessen auch unter dem 
Gesichtspunkt der Generationengerechtig-
keit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnah-
men öffentlicher und privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige 
Erwägung sein. 

 
Artikel 2 

 
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regel-

mäßige persönliche Beziehungen und direk-
te Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei 
denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorü-
bergehend aus seinem familiären Umfeld, 
welches die natürliche Umgebung für das 
Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglie-
der, insbesondere der Kinder ist, herausge-
löst ist, hat Anspruch auf besonderen 
Schutz und Beistand des Staates. 

 
Artikel 3 

 
Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen 

von gesetzlich vorgesehenen begrenzten 
Ausnahmen darf das Mindestalter für den 

Am 20. Jänner 2011 hat der Nationalrat ein 
Bundesverfassungsgesetz zum Thema Kin-
derrechte beschlossen. Schon im Vorfeld 
gab es massive Kritik von diversen Kinder-
schutzeinrichtungen, Menschenrechtsorga-
nisationen und auch vom Berufsverband 
der SozialarbeiterInnen (obds). Es wurden 
nur 8 von insgesamt 43 Paragraphen der 
UN-Kinderrechtskonvention in die österrei-
chische Verfassung aufgenommen.  
 
Kritisiert wird, dass die Bereiche Bildung, 
das Recht auf ein Höchstmaß an gesund-
heitlicher Versorgung und der Zugang zu 
sozialrechtlicher Absicherung eines Kindes 
nicht in die Verfassung aufgenommen wur-
den. Darüber hinaus stößt vor allem die Er-
läuterung zu Artikel 7 auf heftige Kritik. Arti-
kel 7 schränkt die Paragraphen 1, 2, 4 und 
6 umfangreich ein und ermöglicht es jeder-
zeit viele Kinderrechte im Einzelfall wieder 
aufzuheben, bspw. im Zusammenhang mit 
dem Fremdengesetz. Viele der ExpertInnen 
sprechen daher von einer oberflächlichen 
und verstümmelten Version. 
  
Weitere Informationen: 
 
http://www.unicef.at/kinderrechte.html 
http://www.kinderhabenrechte.at 
http://www.sozialarbeit.at 
http://www.kinderrechte.gv.at 
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Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in 
dem die Schulpflicht endet, nicht unter-
schreiten. 

Artikel 4 
 

Jedes Kind hat das Recht auf ange-
messene Beteiligung und Berücksichtigung 
seiner Meinung in allen das Kind betreffen-
den Angelegenheiten, in einer seinem Alter 
und seiner Entwicklung entsprechenden 
Weise. 

 
Artikel 5 

 
(1) Jedes Kind hat das Recht auf ge-

waltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafun-
gen, die Zufügung seelischen Leides, sexu-
eller Missbrauch und andere Misshandlun-
gen sind verboten. Jedes Kind hat das 
Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und 
sexueller Ausbeutung. 

(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt 
oder Ausbeutung hat ein Recht auf ange-
messene Entschädigung und Rehabilitati-
on. Das Nähere bestimmen die Gesetze. 
 
 

Artikel 6 
 

Jedes Kind mit Behinderung hat An-
spruch auf den Schutz und die Fürsorge, 

die seinen besonderen Bedürfnissen Rech-
nung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-
VG ist die Gleichbehandlung von behinder-
ten und nicht behinderten Kindern in allen 
Bereichen des täglichen Lebens zu gewähr-
leisten. 

Artikel 7 
 

Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 
2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungsgeset-
zes gewährleisteten Rechte und Ansprüche 
ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich vor-
gesehen ist und eine Maßnahme darstellt, 
die in einer demokratischen Gesellschaft für 
die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe 
und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des 
Landes, die Verteidigung der Ordnung und 
zur Verhinderung von strafbaren Handlun-
gen, zum Schutz der Gesundheit oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig ist. 

 
Artikel 8 

Mit der Vollziehung dieses Bundesver-
fassungsgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 
 

Mag. (FH) Andrea Kneidinger 
 

Studium an der FH St. Pölten 
Diplomsozialarbeiterin am Amt für Jugendwohl-

fahrt 

 

Korrektur zu SIT 83: 
 

Der erste SPAK fand, nicht wie berichtet im Jahr 1994, sondern bereits 
1985 in der damaligen Zentralstelle für Haftentlassenenhilfe in der  

Liebeneggstraße 7, statt.  
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Betrachtungen über Erziehungsfähigkeit und Ausübung der Obsorge 
der Eltern 
Manfred Steinlechner 
gekürzter Vortrag der Tagung: Familie und Recht in Tirol 2010 

Ich habe mir 2 Fragen gestellt, die da lau-
ten: 
Was muss denn mindestens sein, dass wir 
einen Elternteil als erziehungsfähig begrei-
fen können? Und wie sind die gesellschaftli-
chen Voraussetzungen für den Deutungs-
horizont des Verständnisses von Erzie-
hungsfähigkeit grundsätzlich beschaffen? 
 
 
1) Zur Historizität und Gesellschaftlich-

keit der Fragestellung 
 

Meine Fragestellung ist zuerst einmal inso-
fern eine historisch vermittelte, als der öko-
nomische und kulturelle Reichtum einer Ge-
sellschaft, ihre Zukunftsperspektiven und 
die dafür notwendigen Bildungsprozesse 
den Interpretationsrahmen abgeben, inner-
halb dessen diese Frage diskutiert werden 
kann. 
 
Ein Menschenleben zuvor hat unsere Ge-
sellschaft ihre Kinder, also z. B. meine El-
tern, auf das Ausmorden in den Weltkriegen 
vorbereitet. Erziehungsfähig waren damals 
Eltern und ErzieherInnen, wenn sie ihren 
Kindern absoluten Gehorsam und die not-
wendige Charakterpanzerung nach außen 
und innen beibrachten. 
 
Wir bereiten unsere Kinder heute nicht 
mehr auf Kriege in diesem Sinn vor. Aber 
es gibt, mit dem Soziologen Bourdieu ge-
sprochen, sehr verschiedene kulturelle Mi-
lieus mit sehr verschiedenen molekularen 
Bürgerkriegen, in denen sich Erziehungsfä-
higkeit soziologisch sehr verschieden dar-
stellt. Drei dieser Milieus möchte ich ihnen 
kurz schraffieren: 
 
a) Im traditionell bürgerlichen wie im elitär 
fokussierten, kapitalismus-affinen Aufstei-
germilieu heißt Erziehungsfähigkeit heute, 
Kindern ihre Anschlussmöglichkeit an die 
nach Erfolgsträchtigkeit selektierten Traditi-
onen sowie an die karriereprognostizierte 
Zukunft zu vermitteln. Erziehungsfähigkeit 

geht in diesem Kontext eine Symbiose mit 
einseitig kognitiv forcierten Bildungsprozes-
sen ein, allzu ausgeprägte Solidar- und Be-
ziehungsmotive werden durch vorgelebte 
Konkurrenzmotive häufig konterkariert, weil 
man ja schließlich im Elternhaus und der 
Eliteschule für Spitzenkarrieren in der Welt 
der Globalisierung vorbereitet.  
 
Eltern strapazieren sich in Taxi- und Bezie-
hungsdienste von der Nachhilfe zur Geigen-
stunde zum Freundestreff in der Hoffnung, 
dem Kind Startvorteile bieten zu können, mit 
einem häufig trotzdem schlechten Gewis-
sen, ob denn all diese Anstrengungen für 
den „Head Start“ ihrer Kinder genügen wür-
den. In der ihnen verbliebenen Freizeit sit-
zen derweil die Erfolgskinder von morgen 
vor den großen, medialen Ausscheidungs-
kämpfen nach dem Muster: “Du wiegst 50 
kg, du bist zu fett, du bist ausgeschieden“ – 
und erlernen subkutan, was ihnen die Ge-
sellschaft beibringen will – nämlich wie 
schnell man nicht genügt und draußen vor 
der Tür steht, wenn man vorgegebene Impe-
rative, die man freilich nicht beeinflussen 
kann, nicht übererfüllt.  
 
Die freie Hansestadt Hamburg mit ihrer gro-
ßen, wohlhabenden Bürgerschicht hat sich 
eben gegen eine gemeinsame Schule der 6 
– 15jährigen entschieden. Durchaus glaub-
würdig sagten viele HansabürgerInnen, dass 
sie persönlich gar nichts gegen arme Kinder, 
Migrantenkinder oder gegen Kinder mit kog-
nitiven Handicaps hätten, sie möchten eben 
nur nicht, dass ihr Kind in so einem öffentli-
chen Kontext mit solchen Kindern in die 
Schule gehen muss – ein Karrierenachteil 
sei das.  
 
Wer so denkt, dem ist eine elementare 
Grundlage dessen, was eine moderne De-
mokratie ausmacht, verloren gegangen, 
nämlich die Sorge um alle Menschen, um 
die „community“. Erziehungsfähigkeit heißt 
nicht in jeder Schicht dasselbe, aber ohne 
Basissolidarität für jene unserer Kinder, die 
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zu kurz gekommen sind, ist elitäre Erzie-
hungsfähigkeit nur ein anderer Ausdruck 
für Eliten-Segregation und Ghettobildung. 
Ein gesellschaftlich und ethisch verantwort-
licher Erziehungsbegriff denkt immer über 
das je eigene Kind hinaus an das Kindes-
wohl aller Kinder. 
 
b) Ein zweites Milieu zeigt sich in unserer 
Gesellschaft prototypisch an jenem Magde-
burger Schuldirektor, der seine 14-jährigen 
SchülerInnen Harz 4-Anmeldungen ausfül-
len ließ, mit der Begründung, dies sei wohl 
realistischerweise jene Kompetenz, die sie 
in Zukunft am meisten bräuchten. Ich habe 
von einer Untersuchung gelesen, in der 
Hartz-4-Kinder gefragt wurden, ob sie mit 
den Eltern schon einmal auf Urlaub gewe-
sen seien. So meinte daraufhin ein kleine-
res Kind: „Nein, meine Eltern gehen nie auf 
den Balkon“. 
 
Es fällt Eltern oder Elternteilen, alleinerzie-
hend oder prekär beschäftigt oder gar nicht 
beschäftigt, meistens schwerer, ihren Kin-
dern jenen Optimismus der Anschlussfä-
higkeit an kulturelle Traditionen und Zu-
kunftsperspektiven zu vermitteln, aus deren 
Horizonten sie selbst längst herausgefallen 
sind. In diesem Kontext bedeutet die Fähig-
keit zur Befriedigung der physiologischen 
Grundbedürfnisse des Schulkindes nicht, 
diesem eine warme Mittagsmahlzeit ko-
chen zu können, aber eben sehr wohl, ihm 
gerade ausreichend Geld mitzugeben, 
dass es sich gegebenenfalls Essen kaufen 
kann – freilich mit der Gefahr der Zeitbom-
be Adipositas. 
 
c) Ein drittes Milieu besteht aus den nicht 
selten durch Bürgerkriege oder Vertrei-
bungspsychosen schwer traumatisierten 
Migrantenfamilien, die in einem völlig ande-
ren kulturellen und religiösen Verständnis 
Erziehung begreifen und häufig auf extre-
me Formen eines im Ehrgefühl gekränkten 
Paternalismus zentrieren. 
 
In diesem Kontext müssen wir einerseits 
lernen, einen dümmlichen Islamophobis-
mus gegen einen intensiven Austausch 
verschiedener Auffassungen zu ersetzen, 
ohne die Errungenschaften der Menschen- 
und Kinderrechte sowie der Bildungsnot-
wendigkeiten einem gleichgültigen Kultur-
relativismus zur Verfügung zu stellen –

wahrlich kein einfacher Spagat für die täglich 
vor Ort arbeitenden Gerichte und Sozialar-
beiterInnen. 
 
Erziehungsfähigkeit gibt es in allen drei Milie-
us ebenso wie Erziehungsunfähigkeit, und 
beides hängt nicht direkt mit dem Milieu zu-
sammen, indem sich diese Fähigkeit konsti-
tuiert. Insgesamt aber hängt die Zukunft un-
serer Demokratie davon ab, dass sich die 
Milieus untereinander begegnen und spie-
geln können, gemeinsame Lerngeschichten 
entwickeln, und in der Öffentlichkeit über 
adäquate gemeinsame Erziehungsbegriffe 
und -fähigkeiten im Diskurs beratschlagt wer-
den kann. 
 
In dieser erst herzustellenden Öffentlichkeit 
entstünden schließlich jene ethischen Nor-
men, vor denen sich die einzelnen BürgerIn-
nen als ErzieherInnen zu legitimieren hätten, 
andererseits ein Rahmen, an den sich die 
Verunsicherten halten könnten. 
 
 
2) Was braucht es denn mindestens für 

Fähigkeiten, um von persönlicher Er-
ziehungsfähigkeit sprechen zu kön-
nen? 
 

Um mich dieser Fragestellung zu nähern, 
erinnere ich daran, wie psychoanalytisch ge-
sehen eine gelungene Bindung und Bezie-
hung zwischen einer frühen Bezugsperson 
und ihrem kompetenten Baby entsteht. Eine 
gelungene frühe Bindung entsteht beim 
Kleinkind – verkürzt gesagt – durch rezipro-
ke, affektive Resonanzsysteme mit der er-
wachsenen Bindungsperson im Rahmen der 
Neuroplastizität des Gehirns. Neuroplastizi-
tät1 heißt, dass unser Gehirn sich in Abhän-
gigkeit von den Nutzungsbedingungen entwi-
ckelt. Vermehrte Aktivierung führt zu verbes-
serten Verschaltungen, die erhöhen wieder-
um den Grad ihrer Nutzbarkeit.  
 
Was bedeutet dieses „soziale Feedbackmo-
dell der Affektspiegelung“2 konkret? „In der 
frühkindlichen Interaktion nimmt die erwach-
sene Bindungsperson den jeweiligen kindli-
chen Affekt auf, indem sie sich mit ihm identi-
fiziert. Dadurch beobachtet sie jetzt nicht nur, 
sondern erlebt auch den inneren Zustand 
des Kindes“3. Die Bindungsperson reagiert 
aber nicht spiegelbildlich, sondern resonanz-
moduliert. 



SIT Nr. 84 Schwerpunkt Allerlei Recht Seite 11  

 

Zum Beispiel: Ein Wutanfall eines Babys 
wird nicht als Wutanfall von der Bindungs-
person zurückgespiegelt, sondern moduliert 
als leichte Irritation zurückgespielt; der Wut-
affekt des Säuglings erhält also als gelun-
genes Feedback „eine Bestätigung, eine 
Abmilderung und eine Kontextualisierung“4, 
und damit kann sich wiederum der Säugling 
neu identifizieren und im Zusammenspiel 
affektiv weiterentwickeln. Das ist der Beginn 
der Symbolisierungsfähigkeit, an dessen 
Ende die Kompetenz steht, Ärger darstellen 
zu können, ohne Ärger sein zu müssen. Al-
so: die Fähigkeit zum Abstand vom jeweili-
gen Affekt5. 
 
Dort, wo die Wut des Säuglings von der frü-
hen Bezugsperson als persönliche Attacke 
oder Ehrverletzung oder auch nur Belästi-
gung erlebt wird, beispielsweise wie ein An-
griff, und diese Bezugsperson diesen An-
griff dem Kind mit derselben Wut unmodu-
liert retourniert, statt ihn ins Symbolische zu 
modulieren, dort fehlt uns, jedenfalls in die-
sem Moment, die grundlegende Eigenschaft 
der Erziehungsfähigkeit, und das Kind ist in 
Gefahr. 
 
Diese Fähigkeit zur sogenannten 
„Mentalisierung“ ist eine der zentralen psy-
chischen Funktionen, ohne die die psychi-
sche Gesundheit des Kleinkindes nicht er-
reicht werden kann. Die ausreichende, d. h. 
durchschnittlich feinfühlige Reaktion auf 
frühkindliche Signale, z. B. der Angst oder 
der Wut, setzt eine emotional verfügbare 
Bindungsperson voraus, die den Säugling in 
diesen Signalen ausreichend genau wahr-
nimmt und mit Körperkontakt und Beruhi-
gung darauf reagiert, um die den Säugling 
überflutenden Affekte zu regulieren. Da-
durch entsteht auf Dauer jene intrapsychi-
sche Sicherheit der Person, die die Gesell-
schaft von ihren Mitgliedern insgesamt 
braucht, damit sie sich nicht vor einem Man-
gel an dieser inneren Sicherheit bei zu vie-
len Betroffenen in ihrer äußeren Sicherheit 
wirklich bedroht fühlen muss. 
 
Alle diese und anderen grundlegenden mo-
tivationalen Systeme müssen in der frühes-
ten Kindheit angelegt werden. Dazu gehö-
ren nach Karl Heinz Brisch6: 
• Die Befriedigung der physiologischen 

Grundbedürfnisse einschließlich der 
durchschnittlichen Fähigkeit der Bin-

dungsperson, diese Bedürfnisse wahrzu-
nehmen, sie richtig zu interpretieren und 
zu beantworten; 

• Die Befriedigung der Bindungsbedürftig-
keit und emotionalen Grundversorgung in 
der beschriebenen „Mentalisierung“; 

• Die Förderung der Explorationsbedürfnis-
se durch Neugier und Erkundungsfreude 
im Kontext des Gefahrenschutzes; 

• Die sensorische Stimulation durch die 
Förderung aller Sinne mit dem Ziel einer 
umfassenden sensorischen „Landkarte 
im Gehirn“; 

• Die Vermeidung negativer Stimuli und 
aversiver Reize; 

• Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit so-
wohl im motorischen als auch im affekti-
ven Bereich der Wirksamkeit, bei Er-
wachsenen z. B. über Lächeln, emotiona-
le Reaktionen auslösen zu können. 

 
Werden diese grundlegenden Motivations-
systeme des ersten Lebensjahres nicht an-
gelegt, missachtet, extrem frustriert oder 
durch systematisch falsche Antworten nicht 
befriedigt, bedeutet dies für das Kleinkind 
enormen Stress und in der Folge die Bereit-
schaft zur Aggression gegen sich und ande-
re, aber auch Resignation und frühkindliche 
Depression7. 

 
Für die Praxis formuliere ich jetzt einige Bei-
spiele, in denen diese Kompetenzen meines 
Erachtens nicht ausreichend vorhanden 
sind: 
• Wenn in Obsorgestreitigkeiten Eltern ein-

ander unter Absehung der empathischen 
Resonanzsysteme zu den Kindern ge-
genseitig alles antun, was nur ausdenk-
bar ist, und damit die Umgangsmöglich-
keit des Kindes mit beiden Elternteilen 
gefährdet wird…  

• Wenn ein Elternteil dem anderen Eltern-
teil die richterlich geregelten Besuche 
trotzdem grundsätzlich verweigert oder 
Kinder systematisch gegen einen Eltern-
teil manipuliert werden…  

• Wenn jemand durch einen grundlegen-
den Mangel an Wissen keinen intentiona-
len Erziehungsbegriff hat und auch nicht 
erwerben kann… 

• Wenn es keine Bereitschaft zur Koopera-
tion mit Helfersystemen oder Familienge-
richten gibt… 
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• Wenn jemand zu empathiegestört oder 
sonst psychisch zu krank für grundle-
gende reziproke Resonanzen ist… 

• Wenn jemand seine negativen Affekte 
und inneren Spannungen nicht ausrei-
chend kontrollieren und symbolisieren 
kann, sondern in Gewalt und Drogen 
ausagieren muss…  

 
… und alle diese genannten Gegebenhei-
ten dauerhaft nicht veränderbar sind, feh-
len die „Minimal Essentials“ der persönli-
chen Erziehungsfähigkeit. 
 
Ich prognostiziere, dass unsere Gesell-
schaft nicht mehr länger ohne verbindliche, 
die Emotionalität einbeziehende, Eltern-
schulen und Elternausbildungen und im 
Anschluss daran verbindlichen Fortbil-
dungssystemen auskommen wird können.  
 
Insgesamt vermutet man je nach Studie, 
dass 15 – 20 % aller Kinder in Österreich 
psychische Störungen haben, nach neues-
ten OECD-Studien haben wir besonders 
hohe Alkoholmissbrauchs- und Suizidraten 
bei Jugendlichen festzustellen, jedes zwei-
te Kind geht ohne Frühstück in die Schule. 
 
Es braucht einen großen gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs über den Zustand un-
serer Kinder und deren Eltern, woher im-
mer sie auch kommen mögen, und es be-
darf einer dementsprechenden Kraftan-
strengung, von einer bedürfnisadäquaten 
Einrichtung der Kinderpsychiatrien, die im 

 
 

 
Telefonüberwachungen – Hausdurchsuchungen 

 
Da es aufgrund verschiedener Vorfälle im letzten Jahr berechtigte Unsicherheit be-
züglich Telefonüberwachungen und Hausdurchsuchungen gibt, hat der obds – Lan-

desgruppe Tirol im Herbst eine Anfrage an das Bundesministerium für Justiz gestellt. 
Die Anfrage des obds und die Antwort des Bundesministeriums für Justiz 

(auszugsweise) sollen Klärung bringen. Darüber hinaus haben wir den Rechtsanwalt 
Mathias Kapferer gebeten, darauf basierend und aufgrund seiner Erfahrung als Bera-
ter von Sozialen Einrichtungen einige wesentliche Aspekte aus praktischer Sicht her-

auszuarbeiten. 

1. Teil: Anfrage des obds – Landesgruppe Tirol an das Bundesministerium 

2. Teil: Auszüge aus der Antwort des Bundesministeriums 

3. Teil: Empfehlungen von Rechtsanwalt Mathias Kapferer 

Argen liegen, über eine adäquate Personal-
ausstattung der Jugendämter und Gerichte 
und eine gemeinsame Ganztagsschule der 6 
– 14jährigen bis zur Steigerung der persona-
len Kompetenz des einzelnen Elternteils im 
Kontext diskursiver und medialer Öffentlich-
keiten, die sich diesem zentralen Zukunfts-
thema verantwortlich und nicht alarmistisch 
annehmen. 
 

Univ. Doz. Prof. Dr. Manfred Steinlechner 
 

Hochschulprofessor, Psychoanalytiker 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
gekürzter Vortrag der Tagung: Familie und 

Recht in Tirol 2010 
Veranstalter: Präsident des OLG Tirol 

 
1) vgl. Besser, L. U., Bindungssehnsucht und der 

Einfluss der Medien, S. 90ff., in: Brisch, K. H./
Hellbrügge, Th., Bindung, Angst und Aggressi-
on. Stuttgart 2010 

2) Fonagy, P., u. a.: Affektregulierung, Mentalisie-
rung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart 
2004 

3) Günter, M./Bruns, G., Psychoanalytische Sozi-
alarbeit, S. 55ff., Stuttgart 2010 

4) Günter, M/Bruns, G., a.a.O., S. 56 
5) Günter, M/Bruns, G., a.a.O., S. 57 
6) Brisch, K. H., Prävention von aggressiven Stö-

rungen in der kindlichen Entwicklung, S. 274ff., 
in: Brisch, K.H./Hellbrügge, Th., a.a.O. 

7) Brisch, K. H., a.a.O. 
8) Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen: 

Familiale Erziehungskompetenzen. Bezie-
hungsklima und Erziehungsleistungen in der 
Familie als Problem und Aufgabe. Weinheim 
2005 
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[….] 
 
An das  
Bundesministerium für Justiz 
Museumstr. 7 
1070 Wien 

Innsbruck, 03.09.10 
 
Betreff: Rechtsauskunft bezüglich Telefonüberwachung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in meiner Funktion als Vorstandsmitglied des Österreichischen Berufsverbandes der Sozialar-
beiterInnen (obds) – Landesgruppe Tirol – ersuche ich Sie um Erteilung einer Rechtsauskunft 
bezüglich folgender Belange: 
 
• Welche Einrichtungen (auch Erwachsenenbereich) gelten als anerkannte Einrichtungen/

Institutionen analog zu Ärzten, Rechtsanwälten, Therapeuten bzw. den Beratungsstellen 
entsprechend § 2 Abs. 1 Z 8 Familienberatungsförderungsgesetz  

• Dürfen Telefone dieser Einrichtungen abgehört werden? 
• Unter welchen Umständen dürfen Beratungsgespräche zwischen KlientInnen und Sozialar-

beiterInnen einer Einrichtung, aufgezeichnet und in Folge gerichtlich verwertet werden? 
• Was sind Gründe, die eine Aufzeichnung (bzw. Verwertung) derartiger Beratungsgesprä-

che rechtfertigen? 
• Unter welchen Umständen und mit welcher Begründung wird die Telefonüberwachung von 

SozialarbeiterInnen, SozialbetreuerInnen, ambulanten BetreuerInnen im Rahmen von er-
zieherischen Maßnahmen der Jugendwohlfahrt etc. als zulässig erachtet?  

• Unter welchen Umständen und mit welcher Begründung wird die Telefonüberwachung 
KlientInnen als zulässig erachtet?  

• Dürfen Beratungsgespräche zwischen KlientInnen und BetreuerInnen überhaupt verwertet 
werden? 

• Welche Möglichkeiten haben SozialarbeiterInnen sowie deren Vorgesetzte bzw. Arbeitge-
ber gegen eine Telefonüberwachung bzw. die Aufzeichnung von Beratungsgesprächen 
und deren Verwertung Beschwerde einzulegen? 

• Welche Gründe abgesehen von „Gefahr in Verzug“ rechtfertigen die Durchsuchung einer 
Sozialeinrichtung ohne Durchsuchungsbefehl? 

• Welche Möglichkeiten haben MitarbeiterInnen, eine Hausdurchsuchung ohne Durchsu-
chungsbefehl zu verhindern? 

• Welche Beschwerdemöglichkeiten haben soziale Einrichtungen nach erfolgten Hausdurch-
suchungen? 

• Was soll in der Abwägung seitens der ermittelnden Behörden vorrangig betrachtet werden: 
Die Meldepflicht an Jugendwohlfahrtsbehörden zum Schutz von Minderjährigen (wenn im 
Zuge der Ermittlungen klar wird, dass das Wohl von Minderjährigen bedroht ist) oder die 
Aufklärung von strafbaren Handlungen? 

 
Wir gehen davon aus, dass für Beratungsstellen und SozialarbeiterInnen bzw. allen, die im 
Auftrag von anerkannten Einrichtungen Beratungstätigkeiten verrichten, die Verschwiegenheit 
gilt und der Schutz der Vertrauensbeziehung oberste Priorität hat, die nur in ganz besonderen 
Fällen anderen Interessen zurückstehen muss (z. B. Verbrechen gegen Leib und Leben). 
Ebenso muss die Einrichtung selbst ein geschützter Rahmen sein.  
 
Mit der Bitte um eine rasche Beantwortung obiger Fragen. 
 
 […] 
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Auszüge aus der Antwort des Bundesministeriums für Justiz vom 
18.10.2010: 

[…] 
Zum Zeugnisverweigerungsrecht gemäß 
§ 157 Abs. 1 Z 3 StPO: 
 
Zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen 
ist generell auf § 157 Abs. 1 Z 3 Strafpro-
zessordnung (StPO) zu verweisen, der ein 
Aussageverweigerungsrecht von Psychia-
tern, Psychotherapeuten, Psychologen, 
Bewährungshelfern, eingetragenen Media-
toren und Mitarbeitern anerkannter Einrich-
tungen zur psychosozialen Beratung und 
Betreuung vorsieht. Angehörige der ge-
nannten Personengruppen haben daher 
das Recht, als Zeugen die Aussage hin-
sichtlich dessen zu verweigern, was ihnen 
in dieser ihrer Eigenschaft bekannt gewor-
den ist. Als Mitarbeiter anerkannter Einrich-
tungen zur psychosozialen Beratung und 
Betreuung iSd § 157 Abs. 1 Z 3 StPO zäh-
len unter anderen Mitarbeiter von Einrich-
tungen im Bereich der Jugendwohlfahrt, 
der Jugendgerichtshilfe, der Bewährungs-
hilfe, der Lebenshilfe, der schulpsychologi-
schen Dienste, der Krisenintervention, der 
Rehabilitation, der Beratung und Behand-
lung Suchtkranker, der Ehe-, Partner-, Fa-
milien- und Erziehungsberatung, der 
Betreuung Aidskranker sowie der sonstigen 
Sozialarbeit oder Lebens- und Sozialbera-
tung. Als anerkannt ist eine solche Einrich-
tung insbesondere dann anzusehen, wenn 
sie gesetzlich vorgesehen ist oder von öf-
fentlichen Stellen gefördert oder in An-
spruch genommen wird. Beispiele bieten 
von den öffentlichen Stellen in Anspruch 
genommene und landesgesetzlich vorge-
sehene Jugendwohlfahrtseinrichtungen 
oder die Zentralstelle für Haftentlassenen-
hilfe sowie Sozialarbeiter bei der Bezirks-
hauptmannschaft (vgl. Kirchbacher, WK – 
StPO § 157 Rz 26). Es wird daher etwa 
auch die in § 2 Abs. 1 Z 8 Familienbera-
tungsförderungsgesetz vorgesehene Ver-
schwiegenheitspflicht für die in den Bera-
tungsstellen tätigen Personen davon er-
fasst. 
 
Die StPO schützt solche besonderen be-
rufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten 
darüber hinaus, indem sie die Umgehung 
dieses Aussageverweigerungsrechts unter 

Nichtigkeitssanktion stellt (s §§ 144 Abs. 2 
und  157 Abs. 2 StPO). Um in Ansehung der 
genannten Personen den Informationsschutz 
zu gewährleisten, normiert § 157 Abs. 2 
StPO für den Umfang des Aussageverweige-
rungsrechts ein Umgehungsverbot. Dabei 
wird insbesondere auf die Sicherstellung und 
Beschlagnahme von Unterlagen oder auf 
Datenträgern gespeicherte Informationen 
oder Vernehmungen der Hilfskräfte oder der 
Personen, die zur Ausbildung einer berufs-
mäßigen Tätigkeit teilnehmen, abgestellt. In 
diesem Sinn unzugänglich sind daher z. B. 
Aufzeichnungen über Gespräche 
(Besprechungsnotizen), Unterlagen über Er-
hebungen oder über Mitteilungen Dritter an 
den Verweigerungsberechtigten und Auf-
zeichnungen über eigene Wahrnehmungen 
im Zusammenhang mit der Auftragserfüllung. 
Geht es demnach in § 157 Abs. 1 Z 2 (und Z 
3) StPO um Informationsschutz, werden Be-
weisstücke, die der Klient beim Rechtsan-
walt, Verteidiger, Patentanwalt, Notar. Wirt-
schaftstreuhänder oder Sozialarbeiter iwS 
hinterlegt, dadurch nicht immunisiert. Hat ei-
ne der genannten Personen die Stellung ei-
nes Beschuldigten, so kommt ihm die Be-
stimmung des § 157 Abs. 1 und 2 StPO, die 
nur für Zeugen gilt, nicht (mehr) zugute, so-
dass in diesen Fällen auch nicht von einem 
Umgehungsverbot gesprochen werden kann. 
 
Auskunft über Daten einer Nachrichten-
übermittlung und Überwachung von 
Nachrichten („Telefonüberwachung“): 
 
Die Strafprozessordnung unterscheidet zwi-
schen der Auskunft über Daten einer Nach-
richtenübermittlung (Verkehrs–, und Stand-
ortdaten, § 134 Z 2 StPO) und der Überwa-
chung von Nachrichten (Inhaltsdaten, § 134 
Z 3 StPO). In beiden Fällen bedarf es einer 
Anordnung der Staatsanwaltschaft auf Grund 
einer gerichtlichen Bewilligung. Als „Auskunft 
über Daten einer Nachrichtenübermittlung“ 
werden jene Anordnungen definiert, durch 
die Betreiber öffentlicher Kommunikations-
netze verpflichtet werden, bestimmte Daten, 
die im Zusammenhang mit einer Kommuni-
kation (so genannte Verkehrsdaten) oder 
losgelöst von dieser (Standortdaten) wäh-
rend des Betriebes des Netzes anfallen, den 
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Strafverfolgungsbehörden bekannt zu ge-
ben (§ 134 Z 2 StPO). Unter der 
„Überwachung von Nachrichten“ wird das 
Ermitteln von Inhalten von Nachrichten 
(Inhaltsdaten durch Mithören, Abhören, Auf-
zeichnen, Abfangen) verstanden, die über 
ein Kommunikationsnetz oder einen Dienst 
der Informationsgesellschaft ausgetauscht 
oder weitergeleitet werden (§ 134 Z 3 
StPO). 
 
Grundsätzlich ist eine Auskunft über Daten 
einer Nachrichtenermittlung dann zulässig, 
wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Auf-
klärung einer vorsätzlich begangenen Straf-
tat, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten bedroht ist, gefördert 
werden kann und der Inhaber der techni-
schen Einrichtung, die Ursprung oder Ziel 
einer Übertragung von Nachrichten war 
oder sein wird, der Auskunft ausdrücklich 
zustimmt (§ 135 Abs. 2 Z 2 StPO), oder 
wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Auf-
klärung einer vorsätzlich begangenen Straf-
tat, die mit Freiheitsstrafe von mehr als ei-
nem Jahr bedroht ist, gefördert werden 
kann und auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass dadurch Daten des 
Beschuldigten ermittelt werden können (§ 
135 Abs. 2 Z 3 StPO). Die Überwachung 
von Nachrichten (§ 135 Abs. 3 StPO) ist in 
den oben genannten Fällen des § 135 Abs. 
2 Z 1 und Z 2 sowie dann zulässig, wenn 
dies zur Aufklärung einer vorsätzlich began-
genen Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe 
von mehr als einem Jahr bedroht ist, erfor-
derlich erscheint oder die Aufklärung oder 
Verhinderung von einem im Rahmen einer 
kriminellen oder terroristischen Vereinigung 
und einer kriminellen Organisation began-
gen oder geplanten strafbaren Handlungen 
ansonsten wesentlich erschwert wäre. Zu-
sätzlich muss der Inhaber der Kommunikati-
onseinrichtung, die Ursprung oder Ziel einer 
Übertragung der Nachrichten war oder sein 
wird, selbst der Tat dringend verdächtig 
sein oder zu erwarten sein, dass der Tatver-
dächtige eine bestimmte Kommunikations-
einrichtung benützen oder eine Verbindung 
mit ihr herstellen werde (§ 135 Abs. 3 Z 3 lit. 
a und b StPO). Darüber hinaus ist die Über-
wachung von Nachrichten zur Feststellung 
des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten, 
der einer mit einer Freiheitsstrafe von mehr 
als einem Jahr bedrohten Vorsatztat ver-
dächtigt ist, zulässig (vgl. § 135 Abs. 3 Z 4 
StPO). 

Nach Beendigung der Ermittlungsmaßnah-
me hat die Staatsanwaltschaft ihre Anord-
nung und deren gerichtliche Bewilligung 
dem Beschuldigten und den von der Durch-
führung der Ermittlungsmaßnahmen Betrof-
fenen unverzüglich zuzustellen (§ 138 Abs. 
5 StPO). Dem Beschuldigten ist es zudem 
zu ermöglichen, die gesamten Ergebnisse 
einzusehen und anzuhören (§ 139 Abs. 1 
StPO). Den von der Durchführung der Er-
mittlungsmaßnahme betroffenen Personen 
steht dieses Recht insoweit zu, als ihre Da-
ten, für sie bestimmte, von ihnen ausgehen-
de Nachrichten oder von ihnen geführte Ge-
spräche betroffen sind. Zudem sind die Er-
gebnisse auf Antrag des Beschuldigten, der 
sonstigen Betroffenen oder von Amts wegen 
zu vernichten, wenn diese für ein Strafver-
fahren nicht von Bedeutung sein können 
oder als Beweismittel nicht verwendet wer-
den dürfen (§ 139 Abs. 4 StPO). 
 
Die Verwertung des im Zuge der Ermitt-
lungsmaßnahmen gewonnenen Beweisma-
terials ist bei sonstiger Nichtigkeit nur zuläs-
sig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Ermittlungsmaßnahme vorlagen und 
sie somit rechtmäßig angeordnet und bewil-
ligt wurde (§ 140 Abs. 1 Z 1 und 2 StPO). 
 
Berufsbedingte Verschwiegenheitspflichten 
von Personen, denen das oben beschriebe-
ne Zeugnisverweigerungsrecht nach § 157 
Abs. 1 Z 3 StPO zukommt, dürfen gemäß §§ 
144 Abs. 2 und 157 Abs. 2 StPO nicht durch 
prozessuale Zwangs-und Überwachungs-
maßnahmen (wie Hausdurchsuchung, Über-
wachung von Nachrichten etc.) umgangen 
werden. Eine unzulässige Umgehung führt 
zur Nichtigkeit und Unverwertbarkeit des 
dabei erlangten Beweismaterials. Das Um-
gehungsverbot kommt jedoch wiederum 
dann nicht zum Tragen, wenn die betreffen-
de Person selbst der Tat dringend verdäch-
tig ist. Soll bei dieser Personengruppe eine 
Überwachung nach § 135 Abs. 2 und 3 
StPO erfolgen, bedarf es der Ermächtigung 
des Rechtsschutzbeauftragten (§ 144 Abs. 3 
StPO). Diesem steht gegen die gerichtliche 
Bewilligung einer derartigen Ermittlungs-
maßnahme ein Beschwerderecht zu. 
Nach Beendigung der Ermittlungsmaßnah-
me ist dem Rechtschutzbeauftragten Gele-
genheit zu geben, die gesamten Ergebnisse 
einzusehen und anzuhören, bevor diese 
zum Akt genommen werden. Er ist zudem 
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berechtigt, die Vernichtung von Ergebnis-
sen oder Teilen von ihnen zu beantragen 
und sich von der ordnungsgemäßen Ver-
nichtung der Ergebnisse zu überzeugen. 
 
Durchsuchung von Orten („Hausdurch-
suchung“): 
 
Maßnahmen, welche einen bloß geringfügi-
gen Eingriff in die Privatsphäre des Betrof-
fenen darstellen, wie die Durchsuchung 
nicht allgemein zugänglicher Grundstücke, 
Räume, Fahrzeuge und Behältnisse darf 
die Kriminalpolizei von sich aus vorneh-
men. Für eine sogenannte Hausdurchsu-
chung, also eine Durchsuchung einer Woh-
nung oder eines anderen Ortes, der durch 
das Hausrecht geschützt ist (§ 117 Z 2 lit. b 
StPO) bedarf es jedoch grundsätzlich einer 
Anordnung durch die Staatsanwaltschaft 
auf Grund gerichtlicher Bewilligung. Ledig-
lich bei Gefahr in Verzug ist die Kriminalpo-
lizei ausnahmsweise ermächtigt, derartige 
Durchsuchungen von sich aus vorzuneh-
men. […] 
 
Wenn die Kriminalpolizei von sich aus eine 
Durchsuchung vorgenommen hat, dann hat 
sie der Staatsanwaltschaft sobald wie mög-
lich darüber zu berichten. Die Staatsan-
waltschaft hat ihrerseits eine Entscheidung 
des Gerichts über die Zulässigkeit der 
Durchsuchung zu beantragen. Wird die Zu-
stimmung des Gerichts verweigert, sind die 
bei der Durchsuchung gefundenen Ge-
genstände zurückzugeben und die im Zuge 
der Durchsuchung gewonnenen Erkennt-
nisse im späteren Verfahren unverwertbar. 
Wenn der Betroffene jedoch der Durchsu-
chung ausdrücklich zustimmt, bedarf es der 
genannten formellen Voraussetzungen 
nicht. In jedem Fall ist dem Betroffenen 
sogleich oder längstens binnen 24 Stunden 
eine Bestätigung über die Durchsuchung 
und deren Ergebnis sowie gegebenenfalls 
die Anordnung der Staatsanwaltschaft 
samt gerichtlicher Entscheidung auszufol-
gen oder zuzustellen. 
 
Auch in diesem Fall gilt wiederum das Um-
gehungsverbot nach §§ 144 Abs. 2 und 
157 Abs. 2 StPO. Eine Durchsuchung in 
Berufsräumlichkeiten von den dort genann-
ten Personengruppen darf demnach nicht 
zur Umgehung der Aussagebefreiung füh-
ren; dies würde zur Nichtigkeit und Unver-

wertbarkeit des dabei erlangten Beweismate-
rials führen. Auch hier kommt das Umge-
hungsverbot dann nicht zum Tragen, wenn 
die betreffende Person selbst der Tat drin-
gend verdächtig ist. Bei einer derartigen 
Durchsuchung in ausschließlich der Be-
rufsausübung gewidmeten Räumen wäre 
sodann von Amts wegen ein Vertreter der 
jeweiligen Standes- oder gesetzlichen Inter-
essensvertretung beizuziehen (§ 121 Abs. 2 
StPO).   
 
Rechtsschutz: 
 
Gegen eine gerichtliche Bewilligung der ge-
nannten Ermittlungsmaßnahmen kann bin-
nen vierzehn Tagen Beschwerde gemäß §§ 
87 ff StPO erhoben werden, die bei der 
Staatsanwaltschaft einzubringen ist. Das Be-
schwerderecht steht dem Beschuldigten so-
wie jeder anderen Person zu, die von einem 
Zwangsmittel betroffen ist. 
 
Zudem steht vor Beendigung des Ermitt-
lungsverfahrens jeder Person, die behauptet 
durch die Staatsanwaltschaft in ihren subjek-
tiven Recht verletzt worden zu sein, weil eine 
Ermittlungsmaßnahme oder Zwangsmaß-
nahme unter Verletzung von Bestimmungen 
dieses Gesetzes angeordnet wurde und 
durchgeführt wurde, Einspruch wegen 
Rechtsverletzung zu (§ 106 Abs. 1 Z 2 
StPO). Der Einspruch ist bei der Staatsan-
waltschaft einzubringen; dieser kommt ein 
Vorprüfungsrecht zu. Ansonsten entscheidet 
der Einzelrichter des Landesgerichtes. Ge-
gen diese Entscheidung des Gerichts über 
einen Einspruch besteht die Möglichkeit ei-
ner Beschwerde an das Oberlandesgericht; 
einer Beschwerde kommt aufschiebende 
Wirkung zu. 
 
Wenn gegen die Bewilligung einer Ermitt-
lungsmaßnahme ebenfalls eine Beschwerde 
gemäß § 87 StPO erhoben wird, ist ein Ein-
spruch gegen deren Anordnung oder Durch-
führung mit Beschwerde zu verbinden und 
entscheidet in diesem Fall das Beschwerde-
gericht auch über den Einspruch (§ 106 Abs. 
2 StPO). Wird vom Gericht einer Beschwer-
de wegen der Unzulässigkeit einer Auskunft 
über Daten einer Nachrichtenübermittlung 
oder einer Überwachung von Nachrichten 
Folge gegeben, so ist sogleich anzuordnen, 
dass alle durch diese Ermittlungsmaßnahme 
gewonnenen Ergebnisse zu vernichten sind. 
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Abschließend ist noch darauf zu verweisen, 
dass sämtliche Ergebnisse von den ge-
nannten Ermittlungsmaßnahmen von der 
Staatsanwaltschaft zu verwahren und dem 
Gericht bei Einbringen einer Anklage zu 
übermitteln sind. Nach rechtskräftigem Ab-
schluss eines Verfahrens sind diese vom 
Gericht, im Fall der Einstellung des Verfah-
rens von der Staatsanwaltschaft zu löschen, 

soweit sie nicht in einem anderen bereits 
anhängigen Strafverfahren als Beweismittel 
Verwendung finden. […] 
 

Mag. Christian Pilnacek 
 

Leiter der für das Strafverfahrensrecht zuständi-
gen Abteilung 

BMJ-S430.001/0004-IV 3/2010 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

 

Die diversen Kommentare und Stellungnah-
men im Zusammenhang mit den Aussage-
verweigerungsrechten für SozialarbeiterIn-
nen, die in sogenannten „anerkannten Ein-
richtungen“ im Sinne des § 157 Abs 1 Ziff 3 
StPO tätig sind, zeigen deutlich, dass eine 
große Unsicherheit besteht. Die detaillierte 
juristische Auseinandersetzung mit diesem 
Thema würde mehr oder weniger eine Dip-
lomarbeit umfassen. Nur beispielhaft sei 
darauf verwiesen, dass u. a. folgende Fra-
gen unklar sind: 

 
• Begriff der anerkannten Einrichtung 
• Umfang des Aussageverweigerungs-

rechtes (Kenntnisse, die „den Mitarbeite-
rInnen in dieser Eigenschaft bekannt 
worden sind“) 

• Umgehung der Aussageverweigerungs-
rechte durch Maßnahmen gegen die 
KlientInnen  

• Grenze zwischen der Rolle als BeraterIn 
und möglicher Mittäterschaft (im Zusam-
menhang mit der Anstiftung zu Straftaten 
oder sonstiger Beteiligung) 

• Zulässigkeit der Telefonüberwachung 
• Hausdurchsuchungen bei anerkannten 

Einrichtungen 
• Verwendung schriftlicher Aufzeichnun-

gen bzw. sonstiger Beweisgegenstände 
• konkreter Schutz der Betroffenen 
 
Aufgrund meiner praktischen Erfahrung 
kann ich jeder/jedem, der im Rahmen von 

Empfehlungen für SozialarbeiterInnen zur Durchsetzung von Aussa-
geverweigerungsrechten 
Mathias Kapferer 

Strafverfahren durch Ermittlungsbehörden 
kontaktiert wird, nur die Empfehlung abge-
ben, sich individuell und konkret auf den ein-
zelnen Sachverhalt abgestimmt über die 
Sach- und Rechtslage, vor allem über mögli-
che Aussageverweigerungsrechte zu infor-
mieren. Zu schnell wird man ansonsten zum 
Beweismittel, indem Aussagen zu Lasten 
der KlientInnen Verwendung finden. Eine 
ganz allgemeine Form des Zugangs könnte 
etwa folgende sich jeweils zu stellende Fra-
gen/Antworten umfassen: 
 
Bin ich in einer einschlägigen „anerkannten“ 
Einrichtung tätig?  
 
Diese Frage wird im Regelfall wohl mit ja zu 
beantworten sein, wenn man im einschlägi-
gen Bereich, etwa der Jugendwohlfahrt, der 
Bewährungshilfe, den Jugendzentren oder 
in sonstigen Sozial- und Lebensberatungs-
stellen tätig ist. Ein mögliches Kriterium ist 
dabei natürlich die Gewährung öffentlicher 
Subventionen, wobei ich den jeweiligen Trä-
gerorganisationen nur empfehlen kann, von 
Vorneherein zu klären, ob man als aner-
kannte Einrichtung im Sinne des § 157 
StPO anzusehen ist. 
 
Über welche Informationen verfüge ich? 
Als weitere wichtige Voraussetzung für die 
Aussageverweigerungsrechte fordert das 
Gesetz, dass einem möglichen Zeugen die 
Informationen nicht im privaten Umfeld, son-
dern im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
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der Vernehmung dabei zu haben. Damit ist 
man schon einmal zu zweit und hat nicht das 
Problem, dass man mögliche Abläufe bei 
den Polizeidienststellen nicht nachvollziehbar 
darstellen kann. 

 
Welche konkreten Rechtsmittel kann ich ein-
bringen?  
Unabhängig von diversen anderen denkba-
ren Varianten, wie Disziplinarbeschwerden, 
etc. sieht die Strafprozessordnung ein sehr 
einfaches Rechtsmittel vor: den sogenannten 
Einspruch wegen Rechtsverletzung ge-
mäß § 106 StPO. Dieses 2008 neu einge-
führte Rechtsmittel steht grundsätzlich jeder 
Person zu, die behauptet, durch die Staats-
anwaltschaft oder Kriminalpolizei in einem 
subjektiven Recht verletzt zu sein, unter an-
derem weil:  
• ihr die Ausübung eines Rechtes nach die-

sem Gesetz verweigert wurde oder 
• eine Ermittlungs- oder Zwangsmaßnahme 

unter Verletzung von Bestimmungen die-
ses Gesetzes angeordnet oder durchge-
führt wurde. 

 
Dieser Einspruch wegen Rechtsverletzung 
kann unter Umständen auch mit einer Be-
schwerde gegen eine konkret bewilligte 
Zwangsmaßnahme verbunden werden, so-
dass das Beschwerdegericht sowohl über die 
Beschwerde als auch über den Einspruch 
entscheidet. Der Einspruch selbst ist an die 
Staatsanwaltschaft zu richten. Die Staatsan-
waltschaft hat zu prüfen, ob die behauptete 
Rechtsverletzung vorliegt oder nicht. Wenn 
der Einspruch berechtigt ist, muss dem Be-
gehren des Einspruchswerbers entsprochen 
werden und ist dieser auch entsprechend zu 
informieren. Sollte die Staatsanwaltschaft 
anderer Meinung sein, also der Ansicht, es 
liege keine Rechtsverletzung vor, dann muss 
der Einspruchswerber verlangen, dass eine 
Entscheidung des Gerichts getroffen wird. 
 
Kann ich eigene RechtsberaterInnen beizie-
hen?  
Selbstverständlich ist es im konkreten Fall 
möglich, durch einen sofort herzustellenden 
Kontakt zu RechtsberaterInnen sich über die 
Sach- und Rechtslage zu informieren. Meine 
Erfahrungen zeigen, dass gerade durch die 
Beiziehung von RechtsanwältInnen es im 
Regelfall doch gelingt, eine juristisch-
sachliche Ebene zu schaffen, auf der dann 

zugekommen sind. Obwohl etwa bei ein-
schlägigen Tätigkeitsbereichen, wie Street-
workerInnen, die Grenzen oft fließend sein 
mögen, wird man im Zweifelsfall wohl zu-
gunsten KlientInnen annehmen können, 
dass die Information „beruflich“ veranlasst 
war. 
 
Wie setze ich die Aussageverweigerung 
konkret um?  
Wenn die beiden oben dargestellten Frage-
stellungen geklärt sind und ein Aussage-
verweigerungsrecht grundsätzlich zu beja-
hen ist, dann muss dieses möglichst früh 
wahrgenommen werden. Gerade in der An-
fangsphase polizeilicher Ermittlungen fin-
den ja durchaus „nur“ informelle Befragun-
gen durch PolizistInnen statt. Diese tasten 
sich auch über „weiche Informationen“, wie 
etwa der Meldeadresse, des letzten Aufent-
haltsortes, einer aktuellen Handynummer, 
usw. an die eigentlichen „harten Fakten“ 
heran. Es ist daher wichtig, dass man all 
jene Informationen, die nicht auch über an-
dere Quellen ermittelbar sind, von Vorne-
herein nur dann weitergibt, wenn deren 
weitere Verwendung bzw. das eigentliche 
Interesse des jeweils Ermittelnden geklärt 
ist. 
 
Wie reagiere ich auf die Verweigerung der 
Aussageverweigerungsrechte?  
Die „Reaktion“ der Strafverfolgungsbehör-
den auf die Geltendmachung gesetzlicher 
Rechte kann durchaus unangenehm sein, 
indem es etwa zu formellen Ladungen, be-
schlussmäßigen Aufträgen oder auch nur 
klassischen Unmutsäußerungen („Sie wer-
den schon sehen!“) kommt. Daher bedarf 
es einer gewissen „Zivilcourage“, um sich 
möglichen „Drohungen“ entgegenzustellen. 
Wesentlich ist, dass sämtliche Zwangs-
maßnahmen, die die Polizei oder die 
Staatsanwaltschaft setzt, durch Rechtsmit-
tel bekämpft werden können, sodass man 
zwar unter Umständen bestimmte Maßnah-
men vorerst über sich ergehen lassen 
muss (z.B. Hausdurchsuchung oder theo-
retisch auch eine Festnahme), die Zuläs-
sigkeit und Rechtmäßigkeit der getroffenen 
Maßnahmen dann aber rechtlich durch un-
abhängige Instanzen überprüft werden 
kann. Wichtig ist in dem Zusammenhang 
auch die Tatsache, dass jeder/jedem Zeu-
gIn gemäß § 160 Abs 2 StPO das Recht 
zukommt, eine Person des Vertrauens bei 
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die weiteren Entscheidungen (auch über die 
Zulässigkeit möglicher Zwangsmaßnah-
men) getroffen werden können. Wesentlich 
ist aber, dass die geforderten Informationen 
immer erst dann nach außen gegeben wer-
den, wenn der objektive Sachverhalt geklärt 
ist, und man damit dann auch die Möglich-
keit hat, zukünftig noch weitere Entschei-
dungen zu treffen. 

 
Wie verhalte ich mich bei Hausdurchsu-
chungen?  
Auch dort kann ich nur darauf verweisen, 
dass eine Hausdurchsuchung im Regelfall 
nicht durch die Polizei ad hoc angeordnet 
wird (diese Möglichkeit gibt es allerdings bei 
Gefahr in Verzug), sondern auf einer ge-
richtlich zu überprüfenden und unter engen 
Voraussetzungen zu genehmigenden An-
ordnung der jeweils zuständigen Staatsan-
waltschaft beruht. Man hat daher als Mitar-
beiterIn der anerkannten Einrichtung jeden-
falls auch das Recht, die entsprechenden 
schriftlichen Unterlagen zu erhalten, um die 
Rechtmäßigkeit der Zwangsmaßnahme ab-
klären zu können.  
 
Laut Rechtsansicht des Oberlandesgerich-
tes Innsbruck ist allerdings eine allfällige 
Parteistellung bei derartigen Hausdurchsu-
chungen für die anerkannten Einrichtungen 
selbst nur bezüglich jener Räume gegeben, 
die ausschließlich der jeweiligen Berufsaus-
übung gewidmet sind. Wenn etwa im Rah-
men einer Einrichtung auch Wohnräume zur 
Verfügung stehen, die den jeweiligen Klien-
tInnen überlassen werden, dann sind diese 
Räume nicht „besonders geschützt“. Eine 
Hausdurchsuchung ist dort also leichter 
möglich. Wesentlich ist aber, dass bei 
„anerkannten Einrichtungen“ die Durchsu-
chung der beruflich gewidmeten Räume nur 
eingeschränkt zulässig ist. 
 

Analog zur Regelung bei RechtsanwältInnen 
oder SteuerberaterInnen ist die Hausdurch-
suchung – vereinfacht dargestellt –gemäß § 
121 Abs 2 StPO nur dann durchzuführen, 
wenn neben den formellen Voraussetzun-
gen der gerichtlich bewilligten Anordnung 
auch eine „von Amts wegen beizuziehende 
VertreterIn der jeweiligen gesetzlichen Inter-
essensvertretung“ beigezogen wird. Nach-
dem es nunmehr allerdings gerade im Be-
reich der SozialarbeiterInnen keine gesetz-
lich normierte Interessensvertretung gibt, 
gehe ich davon aus, dass diese Parteistel-
lung dann zumindest dem Berufsverband 
der SozialarbeiterInnen zukommen muss, 
allerdings handelt es sich dabei lediglich um 
eine private Organisation, die formell gese-
hen keine unmittelbare Parteistellung aus 
dem Gesetz heraus hat. Um allerdings dem 
notwendigen Schutzgedanken Rechnung zu 
tragen, die Hausdurchsuchung in anerkann-
ten Einrichtungen nur als äußerstes Mittel 
zuzulassen, muss wohl kraft Größenschlus-
ses die derzeitige Gesetzeslage so interpre-
tiert werden, dass dem (privaten) Berufsver-
band eine entsprechende Parteistellung bei 
derartigen Maßnahmen zukommt. 

 
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, 
dass im Gegensatz zu RechtsanwältInnen 
die MitarbeiterInnen der Staatsanwaltschaf-
ten gerade nicht parteilich vorgehen dürfen 
sondern objektiv zu ermitteln haben. Sie 
haben daher auch die Interessen unbeteilig-
ter Dritter – sohin auch der MitarbeiterInnen 
anerkannter Einrichtungen – entsprechend 
zu wahren. Ich gehe davon aus, dass dies 
im Regelfall auch eingehalten wird. 
 

Mag. Mathias Kapferer 
 

Rechtsanwalt 
Burggraben 4/4, 6020 Innsbruck 

Tel +43-(0)512 - 58 19 59 
office@tk-anwaelte.at 
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Terminaviso: 

Österreichische Tagung Gemeinwesenarbeit (GWA) 

02. - 04. November 2011 

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl 

Eher unbemerkt von der Sozialen Arbeit 
beschäftigen sich VertreterInnen der Er-
wachsenenbildung seit Jahren mit Gemein-
wesenarbeit (GWA). Einer der Hauptakteu-
re dieser österreichischen GWA ist Anton 
Rohrmoser. Angeregt durch seine Arbeit 
als Entwicklungshelfer in Brasilien, orien-
tierte sich die GWA der Erwachsenenbil-
dung an den methodischen Konzepten von 
Paolo Freire. Die Gemeinwesenarbeit in 
dieser Theorietradition lieferte seit den 70er 
Jahren zahlreiche Impulse für die Entwick-
lung strukturschwacher ländlicher Regio-
nen (Mühlviertel, Waldviertel). Seit 1979 
werden mit jährlichen Seminaren zum The-
ma „Gemeinwesenarbeit und Erwachse-
nenbildung“ der kontinuierliche fachliche 
Austausch und die Vernetzung der Akteu-
rInnen am Bundesinstitut für Erwachsenen-
bildung gepflegt.  
 
Auf der Seite der Sozialen Arbeit wurde 
das Wiener Vernetzungsfrühstück von DSA 
Christoph Stoik M.C.D. initiiert. Es handelt 
sich um eine Plattform für SozialarbeiterIn-
nen, die in Wien in der GWA tätig sind. Von 
Wien ausgehend wurde im Jahr 2000 mit 
der Initiative des Österreichischen Vernet-
zungstreffens der bundesweite kontinuierli-
che Austausch der GWA-Sozialarbeiter-
Innen in die Wege geleitet. 2004 fand in 
Wien, und im Besonderen im Stadtteilzent-
rum Bassena am Schöpfwerk, zudem das 
Treffen der Sektion GWA der deutschen 
Gesellschaft für Soziale Arbeit statt. Im 
Jahr 2008 war der Studiengang Soziale 
Arbeit des MCI in Innsbruck Gastgeber des 
7. Vernetzungstreffens der österreichi-
schen GemeinwesenarbeiterInnen. 
 
Diese zwei unterschiedlichen Entwick-
lungslinien der österreichischen Gemein-
wesenarbeit wurden nun zusammenge-
führt. Im Oktober 2010 fand die Tagung 
„Gemeinwesenarbeit - Soziale Arbeit und 

Erwachsenenbildung im Dialog“ am Bundes-
institut für Erwachsenenbildung in Strobl 
statt. Lehrende des Fachbereichs Sozial-
raum- und Gemeinwesenarbeit der FH Dorn-
birn, MCI-Innsbruck, FH-Linz und FH Cam-
pus Wien im Verbund mit unterschiedlichen 
österreichischen Erwachsenenbildungsinsti-
tute (Verband Österreichischer Volkshoch-
schulen, Verband Österreichischer Volksbil-
dungswerke, Bundesinstitut für Erwachse-
nenbildung) veranstalteten diese Tagung. 
Der Sozialraum bildete eine thematische 
Klammer für diese erste Annäherung, bei der 
neben der Theorie (Dr. Christian Reutlinger, 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Institut für Soziale Arbeit, FHS St. Gallen) die 
Vorstellung konkreter Projekte im Bereich 
Natur, Kultur und politischer Dialog nicht zu 
kurz kamen. 
 
Im kommenden Herbst findet von 02. bis 04. 
November 2011 wiederum die Tagung GWA 
am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in 
Strobl statt. Das heurige Treffen widmet sich 
dem Thema „In welcher Gesellschaft wollen 
wir Wie leben“ (Arbeitstitel). In der Sozialen 
Arbeit und in der Erwachsenenbildung zielt 
Gemeinwesenarbeit darauf, dass sich Men-
schen in solidarischer Form organisieren. 
Wie aber ist ein kooperatives Vorgehen in 
einer Konkurrenzgesellschaft verwirklichbar? 
Birgt das „Lernziel Solidarität“ die Gefahr in 
Gruppendruck zu enden? Welche Form von 
Gesellschaft soll über GWA überhaupt ange-
strebt werden? Welche Herausforderungen 
stellen sich dabei in der gegenwärtigen digi-
talen Wissens- und Konkurrenzgesellschaft?  
 
Der Prozess der Vorbereitung soll auf der 
Homepage: www.gemeinwesenarbeit.at do-
kumentiert werden. Dort findet sich auch die 
umfangreiche Dokumentation der Tagung 
2010. 
 

DSA Dr. Ingrid Wagner M.C.D. 
Lektorin am MCI Innsbruck 
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Zur Abschiebung von Familien mit minderjährigen Kindern 
Information des obds 

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) 
hat am 29.10.2010 per Erlass den Sicher-
heitsbehörden und der Fremdenpolizei 
Maßnahmen für die (schonende) Abschie-
bung von Familien mit minderjährigen Kin-
dern vorgegeben. Unter Punkt 3 b) wurden 
die zuständigen Behörden auch angewie-
sen, den örtlich zuständigen Jugendwohl-
fahrtsträger bei diesem Vorgang zu involvie-
ren. 
  
Im Zuge der letzten ARGE JWF-Voll-
versammlung vom 09.11.2010 bis 
11.11.2010, Eisenstadt, haben sich sowohl 
die leitenden DiplomsozialarbeiterInnen und 
als auch die leitenden JuristInnen mit die-
sem Erlass intensiv auseinandergesetzt und 
die vom BMI intendierte Vorgangsweise 
fachlich-inhaltlich und rechtlich diskutiert. 
 
Die ARGE JWF hat den einstimmigen Be-

schluss gefasst, die vorgesehene Einbin-
dung der JWF bei fremdenrechtlichen Hand-
lungen (Abschiebepraxis) abzulehnen. Die-
ser Beschluss wurde dem BMI, der Landes-
hauptleutekonferenz und allen Landeshaupt-
leuten zugemittelt.  
 
Eine Involvierung des Amtes für Jugend und 
Familie bei fremdenrechtlichen Handlungen/
Abschiebungen von Familien mit minderjäh-
rigen Kindern setzt ein Amtshilfeersuchen 
d e r  B u n d e s p o l i z e i b e h ö r d e n /
Sicherheitsbehörden/Fremdenpolizei vor-
aus. Amtshilfe ist aus rechtlicher Sicht dann 
zu leisten, wenn eine gleichartige Behörde 
um Vornahme der Leistung ersucht und die 
ersuchte Leistung auch im gesetzlichen Wir-
kungsbereich der ersuchten Behörde De-
ckung findet. Bei der ersuchenden Behörde 
handelt es sich um keine gleichartige Behör-
de. 
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Die aktive oder passive Teilnahme des Am-
tes für Jugend und Familie bei Abschiebun-
gen findet im gesetzlichen Wirkungsbereich 
des JWF–Trägers keine Deckung.  
 
Oberste Prämisse der JWF ist die Siche-
rung des Kindeswohles. Selbst eine scho-
nende Abschiebung von Minderjährigen 
(samt deren Erziehungsberechtigten) stellt 
aus Sicht der JWF zumindest eine Beein-
trächtigung, wen nicht sogar eine Gefähr-
dung des Kindeswohles dar. Der Bera-
tungsauftrag und der Unterstützungsauf-
trag der JWF an die Erziehungsberechtig-
ten zur Stärkung ihrer Erziehungskompe-
tenz kommen bei Abschiebungen ebenfalls 
nicht zum Tragen. Eine Trennung der Min-
derjährigen von den Erziehungsberechtig-
ten mittels Gefahr in Verzug Verfügung 
nach § 215 ABGB zur Sicherung des Kin-
deswohles ist ebenfalls nicht möglich, da ja 
nicht die Erziehungsberechtigten das Kin-
deswohl gefährden.  
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
Sehr geehrter Herr Vizekanzler, 
Sehr geehrte MinisterInnen, 
 
Landauf und landab sind sich alle MenschenrechtsexpertInnen einig darin, dass das geplante 
Fremdenrechtspaket zu massiven Verschlechterungen führen wird – nicht nur für die unmittel-
bar Betroffenen, sondern für das Zusammenleben aller Menschen in Österreich. Wenn Kinder 
von ihren Eltern getrennt, Minderjährige in Schubhaft gesteckt und Ängste und Unsicherheiten 
bei Menschen, die schon viele Jahre hier leben, geschürt werden, dann bleibt das nicht ohne 
Auswirkungen auf das Klima im Land. 
 
Daher meine Frage an Sie: Wollen Sie sich wirklich später einmal dafür rühmen, dass Sie ein 
Gesetzespaket mitbeschlossen haben, das Kinder, Jugendliche und Erwachsene unnötig ins 
Gefängnis sperrt, Familien auseinander reißt und unmotiviert Existenzen gefährdet? Das kann 
doch nicht der Grund sein, warum Sie sich entschieden haben, ein wichtiges politisches Amt 
auszuüben.  
 
Deshalb möchte ich Sie dazu aufrufen, dem Gesetzespaket nicht Ihre Zustimmung zu geben 
und auch gegenüber Ihren MinisterkollegInnen deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass ein 
destruktives und destabilisierendes Fremdenrecht keinen Platz in einem demokratischen 
Rechtsstaat hat. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

Maria Moritz  DSA  
Vorsitzende Österreichischer Berufsverband der SozialarbeiterInnen 

Resümee: 
Die JWF kann keine Unterstützung aus ih-
rem gesetzlichen Wirkungsbereich heraus 
bei einer Abschiebung leisten. Das ist sich 
bei den JWF–Behörden und den Sicherheits-
behörden/Fremdenpolizei nicht um gleicharti-
ge Behörden handelt ist ebenfalls evident. 
Allfällige diesbezügliche Anfragen der Frem-
denpolizei zur Unterstützung bei der Ab-
schiebung von Familien mit minderjährigen 
Kindern im Wege der Amtshilfe sind daher 
abzulehnen! Auch wenn die Fremdenpolizei 
auf eine Teilnahme bei der Abschiebung un-
ter Verweis auf den Erlass besteht, ist diese 
nicht vorzunehmen.  
 

Information des obds 
 

Österreichischer Berufsverband der Sozialarbei-
terInnen 

1060 Wien, Mariahilferstrasse 81 / 1 / 15 
Tel: +43 1 587 46 56 

Fax: +43 1 587 46 56 10 
oesterreich@sozialarbeit.at 

www.sozialarbeit.at 
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Für das Gesetz sind manche gleicher  
Katharina Nöbl  

Das Fremdenrecht – das wohl meist no-
vellierte Gesetzespaket: Seit einem Jahr 
setzt sich eine Gruppe Studierender in 
der unabhängigen Rechtsberatung Tirol 
mit dem Paragraphendschungel ausein-
ander, um für ein Stück Gerechtigkeit zu 
sorgen. 
 
Ein Jahr Arbeitsalltag in der unabhängigen 
Rechtsberatung Tirol: 
 
Die unabhängige Rechtsberatung für Asyl-
suchende in Tirol wurde von der Plattform 
Rechtsberatung aufgrund der Schließung 
der Caritas Rechtsberatungsstelle ins Le-
ben gerufen, die bis zu diesem Zeitpunkt als 
einzige Stelle ein umfassendes Angebot an 
Beratung für Flüchtlinge gewährleisten 
konnte. Im Jahr 2008 wurden die finanziel-
len Mittel der Caritas auf ein Mindestmaß 
gekürzt, die Aufgabe der rechtlichen Bera-
tung von Flüchtlingen während ihres Ver-
fahrens jedoch erst 2009 an den Verein 
Menschenrechte Österreich (VMÖ) überge-
ben. Während diesem Jahr wurden insge-
samt nur sechs Wochenstunden Rechtsbe-
ratung vom Verein SOS Menschenrechte 
für rund 1500 Asylsuchende in Tirol ange-
boten. Da es die Bundesregierung über ein 
Jahr verabsäumte, trotz Verpflichtungen 
durch die Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK) und die EU Verfahrensrichtlinie 
(Quelle: RL EG 2005/85/EG, 01.12.2005), 
eine flächendeckende rechtliche Beratung 
für Flüchtlinge in Österreich und somit auch 
in Tirol anzubieten, entstand ein für Betrof-
fene existenzieller Mangel an dringend be-
nötigter Beratung im Asylverfahren. 
 
Durch die Initiative der Plattform Rechtsbe-
ratung konnte somit am 29. November 2009 
die unabhängige Rechtsberatung unter der 
Trägerschaft des Diakonie Flüchtlingsdiens-
tes geöffnet werden. Seit nun über einem 
Jahr arbeiten etwa 35 ehrenamtliche Stu-
dierende der Sozialen Arbeit, der Rechts-, 
Politik und Erziehungswissenschaften, so-
wie Soziologie und anderer Studienrichtun-
gen in mehreren Kleinteams, um eine um-
fassende Betreuung von Asylsuchenden zu 
gewährleisten. 

Im letzten Jahren kam es zu über 500 Klien-
tInnenkontakten, etwa ein Dutzend Beglei-
tungen zu Bundesasylämtern und anderen 
Institutionen konnten gewährleistet und etwa 
250 Beschwerden und andere Rechtsmittel 
an den Asylgerichtshof (2. Instanz im Asyl-
verfahren) verfasst werden. Die häufigsten 
Themen, die in der Beratungsstelle anfallen, 
sind negative Asylbescheide sowie Vorbe-
reitungen auf Einvernahmen in erster und 
zweiter Instanz. Zusätzlich beraten wir bei 
Asylaberkennungsverfahren, Familienzu-
sammenführungen, Schubhaft, Anträge auf 
Verlängerung des Status subsidiär Schutz-
berechtigter, Beratung und Begleitung bei 
Niederlassungsfragen für abgewiesene 
AsylwerberInnen sowie in fremdenpolizeili-
chen Angelegenheiten, psychische Proble-
me, Sozialberatung z. B. bei  Problemen in 
den Heimen sowie die Weitervermittlung an 
die Flüchtlingskoordination des Landes Tirol. 
 
In einem Jahr Rechtsberatung hatten wir 
rund zehn KlientInnen, deren Asylverfahren 
mit positiven Entscheidungen in erster In-
stanz und zweiter Instanz endeten. Dem 
entgegen stehen jedoch etliche hunderte 
negative Entscheidungen, die häufig unge-
rechtfertigt oder aufgrund von Missverständ-
nissen (sprachlicher oder inhaltlicher Art) 
beruhen. Natürlich hatten wir im letzten Jahr 
auch KlientInnen, die hinsichtlich eines Auf-
enthaltstitels über das Asylgesetz keine 
Chancen hatten, da sie nicht in die Flücht-
lingsdefinition der GFK fallen. Diese Definiti-
on steht im Zusammenhang mit den von den 
Asylsuchenden angegeben Fluchtgründen. 
 
Durch die vielerlei falsche Beurteilung der 
Fluchtgründe unserer KlientInnen ist eine 
Weiterführung der Beratungstätigkeit uner-
lässlich. Viele Menschen, die eigentlich ei-
nen Anspruch auf Asyl geltend machen 
könnten, würden und werden ohne Beratung 
und Verfassen von Beschwerden rechtswid-
rigerweise aus dem Bundesgebiet abge-
schoben. Diese Linie, die vom Staat Öster-
reich verfolgt wird, kann nicht akzeptiert wer-
den. Die Thematik im Fremdenrecht dreht 
sich immer mehr um eine schnellere Ab-
wicklung der Asylverfahren, um eine schnel-
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lere Rückführung in die Heimatländer zu 
ermöglichen. Schnelle Asylverfahren sind 
durchaus sinnstiftend – jedoch ist die Kon-
zentration auf Rückführungen und Abschie-
bungen in einem Rechtsbereich, der die 
Rechtsgrundlage für schutzbedürftige 
Fremde bieten sollte, mehr als bedenklich. 
Deshalb wäre die Finanzierung von unab-
hängigen Beratungsstellen durch die öf-
fentliche Hand in diesem Bereich von so 
großer Bedeutung – um zumindest annä-
hernd die Möglichkeit für einigermaßen fai-
re Asylverfahren zu schaffen. Dies ist in 
den meisten Fällen momentan nicht gege-
ben! 
 
 
Rechtlich Relevantes aus dem Asylbereich: 
 
Die rechtliche Basis für die Arbeit in der 
Rechtsberatungsstelle bilden die Gesetzes-
grundlagen des Fremdenrechts. Das Asyl-
recht, Fremdenpolizeigesetz, Ausländerbe-
schäftigungsgesetz, Fremdenrechtsände-
rungsgesetz und das Tiroler Grundversor-
gungsgesetz (TGVG). 
 
Neben der rechtlichen Arbeit in unserer 
Einrichtung versuchen wir auch einen Fo-
kus auf Sozialberatung zu legen. Proble-
matisch an der Situation des Klientels ist 
nur, dass der Handlungsspielraum für Sozi-
alarbeiterInnen sehr eingeschränkt ist. Das 
faktische Arbeitsverbot für Asylsuchende 
(es gibt Bestrebungen, dieses in Tirol abzu-
schaffen), die fehlende Möglichkeit der 
Wahl eines Lebensmittelpunktes, das man-
gelnde Betreuungsangebot und viele ande-
re Einschränkungen in diesem Bereich ma-
chen Sozialarbeit sehr schwierig.  
 
Die Versorgungsleistungen, welche Asylsu-
chenden zustehen, sind im TGVG geregelt. 
Asylsuchende haben keinen Anspruch auf 
Unterstützungsleistungen, die nicht im 
TGVG angeführt sind, welche ihnen jedoch 
aufgrund ihrer (meist) sehr schlechten fi-
nanziellen Situation doch zustehen würden 
(z. B. Familienbeihilfe o. ä.). Das Arbeits-
verbot wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ 
auf unser Klientel aus. Die Folgen jahrelan-
gen Wartens ohne Beschäftigung und die 
fehlende Aufarbeitung traumatischer Erleb-
nisse, schlägt sich häufig im psychischen 
Zustand der Betroffenen nieder. Auch die 
Ausbildung von Jugendlichen erfolgt nur 

bis zum Abschluss der Pflichtschule.  
 
All diese Faktoren zeigen auf, dass eine be-
wusste Verdrängung dieser Menschen an 
den Rand der Gesellschaft vorgesehen ist. 
Das Verhindern der Teilhabe an den Berei-
chen des gesellschaftlich-produktiven und 
gesellschaftlich-kulturellen Lebens und allen 
anderen Bereichen, fördert bewusst eine 
Segregation in dieser Gesellschaft. Hinzu 
kommen politische Polemik und Hetze. 
 
Sieht man die Arbeit in diesem Handlungs-
feld anhand der radikalen Sozialarbeitstheo-
rien (z. B. Dominelli, Thompson) wird man 
unschwer erkennen, dass ein sehr großer 
Teil der Arbeit in die strukturelle Verände-
rung der Rahmenbedingungen gelegt wer-
den muss, um überhaupt die Möglichkeit zu 
bekommen, mit diesen Menschen in einem 
effektiven Rahmen zu arbeiten.  
 
 
Lang diskutiert – Das Bleiberecht: 
 
Ein weiteres Problem sind die sehr langen 
Wartezeiten, die ein Asylverfahren mit sich 
bringt. Viele unserer KlientInnen warten 
schon fünf Jahre oder länger – eine untrag-
bare Situation für Alleinstehende sowie für 
Familien mit meist mehreren Kindern. Und 
doch droht nach dieser langen Zeit noch eine 
Ausweisung in das „Heimatland“. Eine Aus-
weisung bedeutet auch in den meisten Fällen 
das die Chance auf einen, berechtigten, Auf-
enthaltstitel unmöglich wird. Der Diakonie 
Flüchtlingsdienst fordert daher ein Bleibe-
recht für all jene Menschen, die in Österreich 
eine Heimat gefunden haben und die gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllen (vor allem 
hinsichtlich der Integrationsfortschritte und 
des Schutzes des Familienlebens). Perso-
nen, die seit fünf Jahren in Österreich ihren 
Lebensmittelpunkt haben, sind hier heimisch 
geworden und sollten ein Recht darauf ha-
ben, in diesem Land zu bleiben.  
 
In der aktuellen Gesetzeslage gibt es keine 
Möglichkeit auf der Basis eines rechtsstaatli-
chen Verfahrens einen Aufenthaltstitel dieser 
Art zu erlangen. Die Komplexität des Nieder-
lassungs- und Aufenthaltsgesetzes (und den 
Verwandten Rechtsmaterien) macht es für 
Betroffene, BeraterInnen aber auch den Be-
hörden  beinahe unmöglich den Vorausset-
zungen zu entsprechen bzw. auf der anderen 



SIT Nr. 84 Schwerpunkt Allerlei Recht Seite 25  

 

Seite ein nachvollziehbares, transparentes 
und rechtsstaatliches Verfahren zu garan-
tieren. Mittlerweile gibt es allein ein Antrags-
recht, jedoch sind Berufungen bei einer ne-
gativen Behandlung des Antrags nicht mög-
lich (ausgenommen Anträge nach den §§ 
43 Abs. 2, 44 Abs. 3 NAG)  
(Quelle: http://www.asyl.at/fakten_1/
bleiberechtsbericht_03_10.pdf Rückblick 
auf ein Jahr Bleiberecht)  
 
All diese Tatsachen und Beispiele, die ei-
nem in der alltäglichen Arbeit im Flücht-
lingsbereich begegnen, suggerieren, dass 
im Staat Österreich Menschen leben, für die 
die Rechtsstaatlichkeit mehr und für andere 
weniger zutrifft. Im Bereich der Flüchtlings-
hilfe ist der Umgang zu und die Perspekti-
venbildung anhand von rechtlichen aber 
auch zu sozialen Beratungsthemen schwie-
rig. Das größte Problem stellen die Barrika-
den dar, die es unmöglich machen, die Mo-

Ibrahim – einer für viele Marokkanische Jugendliche zwischen Aus-
sichtslosigkeit und Zukunftshoffnung 
Sonja Steixner, Karl Heinz Larcher 

tivation, die Talente und das Wissen des 
Klientels zu fördern. Meist lässt sich auf-
grund der strukturellen/rechtlichen Rahmen-
bedingungen unabhängig von der Motivation 
der KlientInnen sehr wenig erreichen. Um 
ein menschenrechtskonformes Zusammen-
leben in Österreich zu ermöglichen, müssen 
dringend strukturelle Veränderungen passie-
ren. Eine Gesetzgebung basierend auf der 
Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit wäre 
nur ein Anfang – aber ein wichtiger! 
 

 
Mag.a (FH) Katharina Nöbl  

 
Diakonie Flüchtlingsdienst 

Rennweg 13 
6020 Innsbruck  

Tel.: 0664/885 889 11 
Fax: 0512/ 31 79 28 

bti@diakonie.at 

Ibrahim (Name geändert) war 12 Jahre alt, 
als er von Marokko nach Europa kam. Über 
Spanien, Frankreich und Italien erreichte er 
2006 mit 14 Jahren Österreich. Sein erster 
Weg nach der Ankunft führte ihn zunächst 
nach Thalheim, ins Erstaufnahmezentrum 
West für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge. Ein Asylantrag wurde eingereicht. 
Dann fuhr Ibrahim nach Innsbruck, weil er 
gehört hatte, dass er dort Landsleute finden 
würde. Eine Grundversorgung bekam er 
nicht, da er nicht abgewartet hatte, welchem 
Bundesland er zugewiesen werden würde. 
Somit befand er sich nun ohne Geld und 
Obdach in Innsbruck, schlief in Fahrradkel-
lern oder im Freien, manchmal kurzfristig 
bei Bekannten. Er kam zwar mit verschiede-
nen sozialen Einrichtungen in Kontakt, doch 
konnte man ihm auf Grund der Rechtslage 
nicht wirklich helfen – Ende 2007 erhielt er 
dann den negativen Asylbescheid. 
 

Im Februar 2008 sollte Ibrahim schließlich 
abgeschoben werden, jedoch verweigerte 
Marokko seine Übernahme, weil er dort nie 
registriert gewesen war. Als Straßenkind in 
Marokko besitzt man im Normalfall keinen 
Pass; vielleicht hatte er auch einen falschen 
Namen angegeben. Ibrahim konnte also 
nicht abgeschoben werden, durfte aber auch 
nicht hier bleiben – er war nicht nur zu ei-
nem „Illegalen“ sondern auch zu einem Hei-
matlosen geworden.  
 
Noch heute befindet sich Ibrahim mit illega-
lem Status in Innsbruck. Obwohl die Polizei 
weiß, dass Ibrahim keinen Ausweis hat und 
keinen haben kann, wird er immer wieder 
kontrolliert. Diese Kontrollen führen im Jahr 
zu ca. 30 Verwaltungsstrafen von € 100,- bis 
€ 300,- für ein fehlendes Personaldokument 
und bis zu € 5.500,- für unrechtmäßigen 
Aufenthalt. Das kann Ibrahim natürlich nicht 
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bezahlen. Er muss daher Ersatzfreiheits-
strafen im Polizeianhaltezentrum verbüßen, 
was konkret bedeutet: täglich 23 Stunden 
in der Zelle, eine Stunde Hofgang. Sobald 
er entlassen wird, geht alles weiter wie bis-
her. Ibrahim hat keine Chance, es gibt kei-
ne Perspektiven. Der inzwischen 18jährige 
wird für das bloße Da-Sein bestraft, wie 
viele andere marokkanische Jugendliche 
auch. 
 
Ibrahim besitzt nur, was er am Leib trägt. 
Er spricht gut tirolerisch, sehr gut italie-
nisch, gut spanisch und französisch und 
natürlich seine Muttersprache arabisch. Er 
wünscht sich nichts sehnlicher, als eine 
Chance auf ein geregeltes Leben mit Arbeit 
oder Ausbildung und auf ein geheiztes Zim-
mer. Ibrahim möchte seinen Lebensunter-
halt nicht mit Drogengeschäften verdienen.  
 
Er fand und findet Helfer und Helferinnen, 
die ihn unterstützen wollten und wollen. 
Doch bisher sind alle an der bestehenden 
Rechtslage gescheitert. Und auch für die 
Polizei und den Staat ist diese Situation 
äußerst unbefriedigend: Der Teufelskreis, 
in dem Menschen wie Ibrahim sich befin-
den, ist nicht zu durchbrechen – soziale 
Probleme verschärfen sich, Lösungen für 
diese komplexen Problemlagen sind der-
zeit nicht in Sicht.  
 
Studierende des MCI Studiengangs Sozia-
le Arbeit haben sich 3 Semester lang im 
Rahmen eines Projektes mit den jungen 
Marokkanern beschäftigt, die wie Ibrahim 
aus dem Negativkreislauf aussteigen 
möchten. Sie installierten wöchentlich statt 
findende Sprachkurse und Beratungen so-
wie Fußballspielen in einem Innsbrucker 
Gymnasium und bemühten sich um eine 
Basis-Gesundheitsversorgung. 
 
Als Teil des Projektes erfolgte ein Podi-
umsgespräch am 18.01.11 im Haus der 
Begegnung. In einem überfüllten Saal mit 
über 350 interessierten ZuhörerInnen – 
darunter viele PolitikerInnen unterschiedli-
cher Coleurs und an den Projekten beteilig-
te marokkanische Jugendliche – diskutier-
ten LR Gerhard Reheis, VBM Franz X. 
Gruber, Polizeidirektor Thomas Angermair, 
der Leiter des Vereins Neustart Bernhard 
Trummer-Kaufmann, die Integrationsbeauf-
tragte der Stadt Innsbruck Notburga Tro-

ger, Christoph Gstrein (JUWO-UmF), der 
marokkanische Jugendliche Amin Kachan 
und die Studierenden Anita Pichler und Vere-
na Schicker über die Ist-Situation marokkani-
scher Jugendlicher mit illegalem Status so-
wie über unterschiedliche Lösungsansätze. 
 
Während VBM Gruber (ÖVP) mit Blick auf 
die Tiroler Wählerschaft darauf hinwies, dass 
die Ängste der Bevölkerung ernst genommen 
werden müssten, betonte er gleichzeitig, 
dass man das Schicksal eines jeden marok-
kanischen Jugendlichen individuell betrach-
ten solle und diesen im Einzelfall auch unter-
stützen könne. 
 
Soziallandesrat Reheis (SPÖ) bekräftigte 
seine Forderung nach einem eigenen Minis-
terium für Asylwesen, Migration und Integra-
tion sowie einer längst überfälligen gesetzli-
chen Lösung für Staatenlose, so genannte 
„Illegale“. 
 
Polizeidirektor Angermair sorgte für Aufse-
hen, als er empfahl, Menschen mit illegalem 
Status zu unterstützen, in dem man sie an-
melde (was ohne Identitätsausweis eigentlich 
nicht möglich wäre). Dass dies einen Geset-
zesbruch bedeute, wie ein anwesender Jurist 
einwarf, beantwortete er mit: „Wir werden 
deshalb sicher niemanden belangen“. 
 
Prof. Schwaighofer, Strafrechtler an der juris-
tischen Fakultät, stellte die Verfassungskon-
formität der genannten Verwaltungsstrafen 
(wegen illegalen Aufenthalts und Nicht-
Mitführen eines Identitätsausweises) in Fra-
ge. Er vertrat die Rechtsansicht, dass sich 
die marokkanischen Jugendlichen in diesem 
Zusammenhang ja nicht schuldhaft verhalten 
würden, aber gleichzeitig nicht rechtsmäßig 
verhalten könnten. Dieser paradoxe Tatbe-
stand sollte seines Erachtens verfassungs-
rechtlich geprüft werden. 
 
Amin Kachan, der betroffene marokkanische 
Jugendliche am Podium, beschrieb im brei-
ten Tiroler Dialekt eindrücklich seine prekäre, 
unhaltbare Lebenssituation sowie seine 
Wünsche und Hoffnungen. 
 
Christoph Gstrein, Bernhard Trummer-
Kaufmann und Notburga Troger mahnten die 
Menschlichkeit gegenüber denjenigen chan-
cenlosen marokkanischen Jugendlichen ein, 
die aus der Negativspirale und der Überle-
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benskriminalität aussteigen wollen. Sie for-
derten die Installierung experimenteller Pro-
jekte, in denen interessierte marokkanische 
Jugendliche die Chance auf Beschäftigung 
und Existenzsicherung bekämen. Anita 
Pichler rechnete vor, wie viel eine gesetz-
lich fragwürdige Polizeihaft dem Staat pro 
Tag koste und wie viel effektiver sinnstiften-
de Projekte für interessierte marokkanische 
Jugendliche eingesetzt werden könnten.  
 
Für Ibrahim hat sich seit der Podiumsdis-
kussion einiges zum Positiven geändert. Er 
konnte mit 01.02.11 ein kleines Zimmer im 
Integrationshaus beziehen. Finanzielle Un-
terstützung für das Zimmer bekommt er der-
zeit von öffentlicher Seite. Am Meldeamt 
entschied ein Beamter im Spannungsfeld 
zwischen Menschlichkeit und gesetzlichen 
Bedingungen, den Strafregisterauszug von 
Ibrahim als „Ausweisdokument“ anzuerken-
nen. Somit ist Ibrahim seit 10.02.11 amtlich 
gemeldet. Da Ibrahim nun über eine reale 
Meldeadresse verfügt, gibt es für ihn die 
Möglichkeit der Krankenversicherung über 
die Flüchtlingskoordination. Mit 11.02.11 hat 
Ibrahim ein Praktikum in einer sozialen Ein-
richtung begonnen und bekommt eine Prak-
tikumsentschädigung, ein Mittagessen und 
eine Monatskarte für den Bus. Angestrebt 
wird eine legale Beschäftigung – nach 
„Schlupflöchern“ im Gesetz wird noch ge-
sucht. Mit und für Ibrahim konnte in den 
letzten Wochen auf Grund der öffentlich-
keitswirksamen Podiumsdiskussion sowie 
der Unterstützung von vielen HelferInnen 
einiges erreicht werden, um ein menschen-
würdiges Leben trotz illegalen Aufenthalts 
zu forcieren. 

Für andere ausstiegswillige marokkanische 
Jugendliche und junge Erwachsene, die oh-
ne Aufenthaltserlaubnis in Innsbruck leben, 
ist die Lage weiterhin prekärst. Man verbie-
tet ihnen, sich auf legalen Wegen ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen und stellt sie an 
den Pranger, wenn sie sich mit Überlebens-
kriminalität über Wasser halten. Man hält sie 
gefangen in einer paradoxen Situation, wo 
sie nur falsch handeln können und schiebt 
ihnen dann den „Schwarzen Peter“ zu – das 
ist auch eine Form von Gewalt. Sie in Me-
dien und Politik als homogene, Drogen dea-
lende, gewalttätige Gruppe zu pauschalie-
ren, scheint repressive Konfliktlösungsstra-
tegien zu rechtfertigen und erleichtert das 
Wegschauen vom eigentlichen Handlungs-
bedarf. 
 
Sozial verträgliche Lösungen wie Installie-
rung einer Basis Gesundheitsversorgung, 
Schaffung von Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten, Ausstellen von Ausweisdoku-
menten und Beendigung des Bestrafungs-
kreislaufs bezüglich Verwaltungsstrafen so-
wie Modellprojekte für Tages- und Beschäfti-
gungsstrukturen sind dringend von Nöten. 
Neue Denk- und Handlungswege würden 
zur allgemeinen Entschärfung beitragen. Die 
beträchtlichen Kosten, die mit repressiven 
Lösungen verbunden sind, fänden effiziente-
re Einsatzmöglichkeiten. 
 

DSA Dr. Sonja Steixner 
Hochschullektorin am MCI StG Soziale Arbeit 

 
Mag. Karl Heinz Larcher 

Studierender am MCI StG. Soziale Arbeit 
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HIER GEBLIEBEN! – Initiative macht sich stark für ein menschenwür-
diges Bleiberecht 
Ingrid Felipe, Julia Schmid 

Schon lange gibt es in Österreich ein äu-
ßert restriktives Fremdengesetz, das regel-
mäßig vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte als menschenrechtswidrig 
eingestuft wird und damit Österreich zu ei-
ner Novellierung des Gesetzes gezwungen 
ist. In den vergangenen Jahren nahmen 
diesen Umstand die InnenministerInnen 
immer als Gelegenheit, das Gesetz weiter 
zu verschärfen, wissend, dass die Anfech-
tung beim EGMR wieder Monate dauern 
würde, in denen das menschenunwürdige 
Gesetz angewendet werden kann. 
 
Basierend auf diesem Gesetz und den ver-
schärfenden Novellen – auch aktuell steht 
wieder eine per 01. Juli 2011 ins Haus – 
gab und gibt es zahlreiche Abschiebungen 
von Menschen, die auf ihrer Flucht vor 
Krieg, Naturkatastrophen, politischer Ver-
folgung etc. in Österreich um Asyl, um 
Schutz und Hilfe gebeten haben. 
„Heimführungen“ – ein sarkastischer Begriff 
für Menschen und Familien, die bereits vie-
le Jahre in Österreich eine neue Existenz 
aufgebaut haben, deren Kinder die ver-
meintliche Heimat oft nur aus Erzählungen 
kennen, die ihr Herkunftsland ungewollt 
und aus Angst um ihr Leben verlassen 
mussten und deren Ausweisung sie just 
dorthin zwingt, wovor sie fliehen mussten. 
 
Lange Zeit geschahen diese unmenschli-
chen Abschiebungen quasi verborgen vor 
der Öffentlichkeit. Erst die Geschehnisse 
um Arigona Zogaj, die Familie Komani, 
Ousmane Camara und zahlreiche Men-
schen und Familien mehr, die mit ihrem 
mutigen Gang an die Öffentlichkeit und die 
Unterstützung zahlreicher NGOs und Pri-
vatpersonen auf die Zustände und Rechts-
lage in Österreich aufmerksam machen 
konnten, haben die öffentliche Wahrneh-
mung für die Ungerechtigkeit und men-
schenrechtsverachtende Handhabe des 
österreichischen Aufenthaltsgesetzes und 
dessen Vollzug geschärft. 
 
Diese Dynamik in der Bevölkerung hat die 
Initiative Bleiberecht zum Anlass genom-
men, sich über Partei- und Interessenver-

tretungsgrenzen hinaus zu vernetzen, um ein 
gemeinsames Zeichen für ein humanitäres 
Bleiberecht in Österreich zu setzen. Am 10. 
Dezember 2010, dem Internationalen Tag 
der Menschenrechte, kam es zu einer ersten 
großen gemeinsamen Kundgebung in Inns-
bruck, bei der die teilnehmenden Organisati-
onen – vom ÖGB über die Katholische Akti-
on und zahlreichen NGOs im Menschen-
rechtsbereich – bis zu VertreterInnen von 
politischen Parteien unisono folgende Forde-
rungen proklamierten:  
 
• ein Bleiberecht nach drei Jahren Aufenthalt 

in Österreich! 
• ein Recht auf Erwerbsarbeit für asylwer-

bende Flüchtlinge, also die Rücknahme des 
Bartenstein-Erlasses, der es den Menschen 
nicht erlaubt, für ihren Lebensunterhalt 
selbst zu sorgen! 

• den uneingeschränkten Zugang zu Lehre 
und Ausbildung für asylwerbende Jugendli-
che! 

• eine umfassende medizinische Versorgung 
für alle in Österreich lebenden Personen! 

• die österreichische StaatsbürgerInnen-
schaft für alle hier geborenen Kinder, falls 
dies von den Eltern gewünscht ist! 

 
Zur Kundgebung an einem kalten und 
schneestürmischen Freitagabend kamen 
rund 1.000 Personen, was von allen Organi-
satorInnen als großer Erfolg eingeschätzt 
wurde. Die öffentliche Wahrnehmung des 
Ereignisses reichte weit über Innsbruck bzw. 
Tirol hinaus und erhöhte so auch den Druck 
auf die politischen EntscheidungsträgerIn-
nen, konkrete Verbesserungen für die Le-
bensrealität von asylwerbenden Menschen in 
Tirol umzusetzen. 
 
So war ein weiterer Teilerfolg dieser breiten 
Mobilisierung, dass rund ein Monat nach der 
Kundgebung der zuständige Tiroler Landes-
rat sowie der Vizebürgermeister von Inns-
bruck eine der Forderungen – die der Rück-
nahme des Bartenstein-Erlasses – öffentlich 
an die Bundesregierung richteten. Es gelang, 
die politische Debatte von einer weiteren 
Verschärfung wegzubringen und die ersten 
Schritte zur Verbesserung zu initiieren. 
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Die Initiative Bleiberecht wird auch weiterhin 
versuchen, die Sensibilisierung und Be-
wusstseinsbildung zum Thema Asyl und 
Bleiberecht in der Zivilbevölkerung voranzu-
treiben. Informationsbereitstellung, Vernet-
zung und weitere Aktionen bzw. Veranstal-
tungen sind in Planung, weitere unterstüt-
zende Organisationen sowie Personen sind 
herzlich willkommen. 
 
Einige der zahlreichen Organisationen in 
der Zivilinitiative Bleiberecht sind: 
 
Plattform Bleiberecht Innsbruck 
http://plattform-bleiberecht.at/ 
Diakonie Flüchtlingsdienst 
http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/ 

 

FACTBOX zu 3 der 5 Forderungen: 
 
Asylverfahren dauern in Österreich mitunter mehrere Jahre. Ist ein Asylantrag erst nega-
tiv beschieden, erfolgt eine Ausweisung. Oftmalig in ein unbekanntes Land, dessen Sprache 
man nicht (mehr fließend) spricht, ohne soziale Kontakte. Hiergegen hilft nur noch ein Antrag 
auf ein Bleiberecht, der wie ein Gnadenakt wirkt: Ausschlaggebende, aber schwer messbare 
Faktoren für das Stattgeben sind: die Aufenthaltsdauer (jedoch ohne Stichtag!), der Grad der 
Integration, die Bindung zum Heimatland, Unbescholtenheit und ein intaktes Familienleben. 
Das österreichische Bleiberecht ist de facto nur eine Vermeidung einer Menschenrechtsverlet-
zung durch Abschiebung.  
 

Wir fordern daher ein Bleiberecht nach drei Jahren Aufenthalt in Österreich! 
 
AsylwerberInnen unterliegen seit 2004 offiziell dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. 
Das bedeutet, sie wären an sich 3 Monate nach dem Einbringen ihres Antrages berechtigt, 
einer Arbeit nachzugehen. Mittels Durchführungserlass beschränkte der damalige Minister 
Bartenstein den Zugang zum Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen allerdings beträchtlich: Dem-
nach dürfen Asylwerbende nur noch als Saisonalkraft oder ErntehelferInnen beschäftigt wer-
den. Erzwungene Untätigkeit macht krank, sie stellt ein Hauptproblem für Flüchtlinge dar.  
Erwerbsarbeit hingegen ist Integrationsfaktor Nummer Eins. Zugleich ergeben sich durch die 
entfallenen Grundversorgungskosten auch Einsparungen in der Staatskasse. Das Recht auf  
Arbeit ist laut UN-Menschenrechtscharta ein Grundrecht –  auch für AsylwerberInnen! 
 

Wir fordern daher ein Recht auf Erwerbsarbeit für asylwerbende Flüchtlinge! 
 
Dem Recht auf Bildung für schulpflichtige AsylwerberInnen wird in Österreich entspro-
chen. Anders verhält es sich allerdings nach Beendigung der Schulpflicht: Lehrstellen werden 
hierzulande rechtlich nicht als Ausbildungsmaßnahme behandelt, sondern als Beschäftigung 
gewertet und unterliegen demnach ebenfalls o. g. Ausländerbeschäftigungsgesetz. Nachdem 
asylwerbenden Jugendlichen auch der direkte Einstieg in ein Arbeitsverhältnis verwehrt ist, 
bleibt ihnen einzig die schulische Perspektive. Auch bei entsprechender Leistungserbringung 
ist der Besuch einer mittleren oder höheren Schule jedoch keine Selbstverständlichkeit. Man-
gelnde Bereitschaft der Schule, mangelnde Beratung sowie die Frage der Finanzierbarkeit 
verunmöglichen oftmals eine weitere Schulkarriere. 
 

Wir fordern daher den uneingeschränkten Zugang zu Lehre und Ausbildung für asyl-
werbende Jugendliche! 

Fluchtpunkt 
http://www.fluchtpunkt.org/ 
Frauen aus allen Ländern 
http://www.frauenausallenlaendern.org 
Zentrum für MigrantInnen in Tirol:  
http://www.zemit.at/ 
Caritas Integrationshaus: 
http://www.caritas-integrationshaus.at/ 
 
Alle weiteren UnterstützerInnen sind ver-
linkt unter: 
http://www.initiative-bleiberecht.at 
 
 

Ingrid Felipe 
Julia Schmid 

für die Initiative Bleiberecht 
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DAS TIROLER MINDESTISCHERUNGSGESETZ – EIN ÜBERBLICK 
Simone Leitgeb 

Mit 01.01.2011 trat das Tiroler Mindestsi-
cherungsgesetz (TMSG) rückwirkend ab 
01.09.2010 in Kraft. Es löst das Tiroler 
Grundsicherungsgesetz samt Verordnung 
(TGSG und TGSV) ab.  
 
Die Basis für das neue Gesetz stellt die 
15a B-VG Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern über eine bundes-
weite bedarfsorientierte Mindestsicherung 
dar. In dieser sind bundesweite Mindest-
standards und Rahmenbedingungen vorge-
geben, welche die Länder für die konkrete 
Einführung ihrer Ländergesetze zur Min-
destsicherung umzusetzen haben.  
 
In der Ausgabe 4/09 der Zeitschrift SIÖ 
(Sozialarbeit in Österreich) des obds wurde 
bereits auf die Kritik an dieser 15a B-VG 
Vereinbarung eingegangen. Kurz zusam-
mengefasst besteht diese darin, dass mit 
den in der Vereinbarung vorgegebenen 
Rahmenbedingungen weder das Ziel der 
verstärkten Bekämpfung von Armut noch 
das der bundesweiten Vereinheitlichung 
der Sozialhilfesysteme erreicht werden 
kann – ersteres u. a. aufgrund der nicht 
bedarfsdeckenden Pauschalierung von 
Geldleistungen, dem Abbau von Rechtsan-
sprüchen, der Beibehaltung der Rechtsver-
folgungspflicht hinsichtlich privatrechtlicher 
Ansprüche und der Sanktionsmöglichkei-
ten, zweiteres, da wesentliche Bereiche 
weiterhin in die Zuständigkeit der Bundes-
länder fallen.  
 
Die Umsetzung der 15a BVG-Vereinbarung 
ließ auch für Tirol befürchten, dass es zu 
dramatischen Verschlechterungen in der 
Existenzsicherung kommen wird. Aus die-
sem Grund haben Tiroler Sozialeinrichtun-
gen im Rahmen des Sozialpolitischen Ar-
beitskreises (SPAK) Tirol ihre Bedenken 
und Befürchtungen den politisch Verant-
wortlichen gegenüber deutlich gemacht, mit 
dem Ergebnis, dass einige gravierende 
Verschlechterungen – beispielsweise im 
Bezug auf die Hilfe zur Sicherung des 
Wohnbedarfes – nicht eingetreten sind. Im 
Bundesländervergleich ist das Tiroler Min-
destsicherungsgesetz sicher eines der bes-
ten Mindestsicherungsgesetze. Ohne diese 

Tatsache schmälern zu wollen weist jedoch 
auch das TMSG einige zum Teil gravierende 
Mängel auf, u. a. auch deshalb, da Bestim-
mungen beibehalten wurden, die auch nach 
dem TGSG schon als problematisch bekannt 
waren. Der viel zitierte Meilenstein ist die 
Mindestsicherung leider auch in Tirol in wei-
ten Teilen nicht geworden. 
 
Im Folgenden findet sich ein Auszug wesent-
licher Änderungen im TMSG gegenüber dem 
TGSG bzw. der TGSV – jedoch ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.  
 
Neue Begriffe im TMSG: 
 
Im TMSG wird in verschiedenen Bestimmun-
gen auf den so genannten Ausgangsbetrag 
verwiesen. Er entspricht immer der Nettohö-
he (= Bruttohöhe abzüglich Krankenversiche-
rungsbeitrag) des aktuell gültigen Aus-
gleichszulagenrichtsatzbezuges für eine al-
leinstehende Person nach dem ASVG (2011: 
€ 752,94) und wird u. a. zur Ermittlung der 
Höhe der Mindestsätze für die Hilfe zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes und diverser 
Freibeträge herangezogen. 
 
Die Richtsätze nach dem TGSG werden im 
TMSG durch Mindestsätze ersetzt. Die Hö-
he der Mindestsätze leitet sich je nach Haus-
haltskonstellation prozentuell vom jeweils 
gültigen Ausgangsbetrag ab.  
 
Als Grundleistungen werden im TMSG 
Leistungen zur Sicherung der Grundbedürf-
nisse bezeichnet – auf diese Leistungen be-
steht ein Rechtsanspruch: 
• Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
• Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfs 
• Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Entbindung 
• Übernahme der Bestattungskosten 

 
Sonstige Leistungen sind nach dem TMSG 
jene Leistungen, die zur Bewältigung außer-
gewöhnlicher Schwierigkeiten in den persön-
lichen, familiären oder sozialen Verhältnissen 
gewährt werden:  
• Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung 

(mit Rechtsanspruch) 
• Hilfe zur Arbeit (ohne Rechtsanspruch) 
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• Hilfeplan (ohne Rechtsanspruch) 
• Hilfe zur Betreuung (ohne Rechtsan-

spruch) 
• Hilfe zur Pflege (ohne Rechtsanspruch) 
 
Zusatzleistungen sind Leistungen ohne 
Rechtsanspruch mit AUSNAHME der Zu-
satzleistung für Anmietkosten 
 
Positive Veränderungen bzw. Klarstellun-
gen im TMSG: 
 
• für die Anspruchsberechnung der Hilfe zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes gilt der 
Mindestsatz für Alleinstehende in der-
selben Höhe auch für Alleinerziehende 
und alleinstehende BezieherInnen einer 
erhöhten Familienbeihilfe (2011: € 
564,51) 

• bei gemeinsamem Haushalt kommt wie 
bisher in Lebensgemeinschaften nun 
auch in Ehen für beide PartnerInnen 
derselbe Mindestsatz für die Hilfe zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes zur 
Anwendung (2011: jeweils € 423,53) 

• bei der Einrechnung von PartnerInnen-
einkommen werden für die Anspruchsbe-
rechnung Unterhaltsverpflichtungen an 
Dritte berücksichtigt 

• die maximalen Entscheidungsfrist für 
die Erstbehörde wurde von sechs auf 
drei Monate verkürzt 

• für Ersparnisse ist ein Freibetrag in Hö-
he des fünffachen Ausgangsbetrages 
(2011: € 3.764,70) vorgesehen 

• kein Regress für (ehemalige) Leistungs-
bezieherInnen bei aus eigener Erwerbs-
tätigkeit erwirtschaftetem Vermögen  

• nicht pflichtversicherte Mindestsiche-
rungsbezieherInnen werden für die Dau-
er des Bezuges nach Möglichkeit in die 
gesetzliche Krankenversicherung ein-
bezogen – ist dies nicht möglich, Über-
nahme der Krankenkosten oder der Bei-
träge für eine freiwillige Versicherung wie 
bisher 

• bei der Hilfe zur Erziehung und Erwerbs-
befähigung ist die Einschränkung auf 
Minderjährige entfallen 

• Klarstellung: Anspruch auf Übernahme 
von Anmietkosten unabhängig vom Be-
zug einer Grundleistung, wenn die Be-
zahlung dieser Kosten in eine Notlage füh-
ren würde 

 

Unverändert positiv nach dem TMSG: 
 
• der Rechtsanspruch auf Wohnkosten in 

der tatsächlichen Höhe wurde beibehal-
ten, obwohl die 15a B-VG Vereinbarung 
den Bundesländern offen ließ, diese in den 
privatrechtlichen Bereich aufzunehmen – 
allerdings wurde die Voraussetzung der 
Erfüllung der Kriterien ortsübliche Kosten 
und Höchstnutzflächen leider ebenso bei-
behalten 

• es besteht weiterhin ein Rechtsanspruchs 
auf Anmietkosten (inkl. Klarstellung: un-
abhängig von der Gewährung einer Grund-
leistung) 

• dezidierte Klarstellung: Mindestsatz für 
Alleinstehende/Alleinerziehende auch 
für alleinstehende/alleinerziehende 
mündige Minderjährige, solange die Fa-
milienbeihilfe nicht selbst bezogen wird 

 
Negative Veränderungen im TMSG: 
 
• Einrechnung des PartnerInneneinkom-

mens auch bei Lebensgemeinschaften im 
gemeinsamen Haushalt – damit wird eine 
wechselseitige Unterhaltspflicht konstruiert, 
die jeglicher gesetzlichen Grundlage ent-
behrt 

• Reduktion der Höhe der Sonderzahlung 
(für 2011: 67,76 = 9 % des Ausgangsbetra-
ges unabhängig vom Mindestsatz) und 
Einführung eines Stichtages 
(Monatserster) für die Erfüllung der An-
wartschaft in den Sonderzahlungsmonaten 

• keine zusätzliche Beihilfe mehr für Be-
kleidung 

• kein Rechtsanspruch auf Leistungen der 
Mindestsicherung für nicht-erwerbstätige 
EWR- BürgerInnen und Schweizer 
StaatsbürgerInnen und deren Familien-
angehörige in den ersten drei Monaten 
ihres Aufenthaltes – und darüber hinaus 
auch nur bei Berechtigung zum dauernden 
Aufenthalt im Inland (siehe u. a. § 51 NAG) 

• reduzierter Mindestsatz für alleinstehen-
de/alleinerziehende mündige Minderjährige 
ab Familienbeihilfen-Selbstbezug (2011: € 
423,53) 

 
Unverändert problematisch: 
 
• Beibehaltung der Rechtsverfolgungs-

pflicht auf privatrechtliche Ansprüche 
(Stichwort. Unterhaltsklage), allerdings 
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Klarstellung, dass eine unmittelbare Be-
darfsdeckung bis zum Abschluss des Ver-
fahrens zu gewährleisten ist 

• Beibehaltung von Sanktionsmöglich-
keiten: Kürzung der Leistung zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes (ohne Wohn-
bedarf) stufenweise bis zu maximal 50 % 
(allerdings wurde im Gegensatz zur 15a B
-VG Vereinbarung von der Möglichkeit 
des völligen Entfalls der Leistung zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes abgese-
hen) 

• Stromkosten sind weiterhin aus der Hilfe 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu 
begleichen  

• zuständig für Berufungen bleibt die 
Tiroler Landesregierung (damit weiter-
hin Doppelrolle gesetzgebende Instanz 
und Berufungsinstanz – siehe auch Arti-
kel S 38) 

• im Rahmen des Rechtsanspruches auf 
Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes 
müssen Wohnkosten den ortsüblichen 
Mietkosten entsprechen (Problem be-
reits jetzt in der Praxis, dass die von den 
Behörden festgelegten ortsüblichen Kos-
ten nicht den Kosten für am Wohnungs-
markt befindliche Wohnungen entspre-
chen) – erfüllt eine Wohnung nicht das 
Kriterium des ortsüblichen Mietpreises, 
eine Übernahme der Kosten nur im Rah-
men des Privatrechtes ohne Rechtsan-
spruch möglich 

• im Rahmen der Hilfe zur Sicherung des 
Wohnbedarfes werden weiterhin Höchst-
nutzflächen für Wohnungen je nach 
Haushaltsgröße vorgegeben (maximale 
Höchstnutzfläche unabhängig von der 
Haushaltsgröße: 120 m²)  

• keine Berücksichtigung unvermeidli-
cher einkommensmindernder Ausga-
ben bei der Anspruchsberechnung 
(Ausnahme: Unterhaltsleistungen an Drit-
te bei der Anrechnung des PartnerInnen-
einkommens) 

• unzureichende Datenschutzbestimmun-
gen (z. B. Auskunftspflicht für Dienstgeber) 

 
Für generelle Basisinformationen über die 
gesetzlichen Bestimmungen des TMSG sei 
an dieser Stelle auch auf die Informationsho-
mepage des SPAK Tirol 
(www.mindestsicherungtirol.at) verwiesen. 
Das TMSG selbst kann über das Rechtsin-
formationssystem des Bundeskanzleramtes 
(www.ris.bka.gv.at) oder über die Tiroler Lan-
desseite (www.tirol.gv.at) abgerufen werden.  
 
Welche Auswirkungen die einzelnen Bestim-
mungen in der Praxis haben, wird sich groß-
teils erst weisen. Tatsache ist jedenfalls, 
dass wesentliche Mängel vor allem im Ge-
setzesvollzug liegen. Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass sich dies mit Einführung der 
Mindestsicherung in Tirol ändert – wie die 
Praxiserfahrungen bis dato bereits bestäti-
gen. Daher ist die Sozialarbeit gefordert, wei-
terhin Mängel zu thematisieren und Verbes-
serungen nachhaltig einzufordern und Klien-
tInnen bestmöglich bei der Durchsetzung ih-
rer Ansprüche zu unterstützen. Dazu ist es 
notwendig, dass die SozialarbeiterInnen in 
den Einrichtungen einerseits die rechtlichen 
Grundlagen des TMSG, andererseits aber 
auch die Verfahrensabläufe und möglichen 
Rechtsmittel kennen. Im Artikel Mindestsi-
cherungsverfahren auf den folgenden Sei-
ten wird daher noch ausführlicher auf Verfah-
rensbestimmungen und mögliche Interventi-
onsschritte eingegangen.  
 

 
DSA Simone Leitgeb 

 
seit 2002 Sozialarbeiterin in der Sozialberatungs-

stelle 
des Vereins zur Förderung des DOWAS  

in Innsbruck 
www.dowas.org 

www.mindestsicherungtirol.at 
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VERFAHREN UND RECHTSSCHUTZ IM RAHMEN DER MINDEST-
SICHERUNG 
Simone Leitgeb 

Jedes Gesetz ist nur so gut wie dessen 
Vollzug. Wie eine Studie der Salzburger 
Armutskonferenz aus 2008 belegt, weist die 
Praxis der einzelnen Vollzugsbehörden im 
Bereich der letzten staatlichen Absicherung 
massive Mängel auf. Darüber hinaus eröff-
nen unklare gesetzliche Regelungen Spiel-
räume, die häufig zu Ungunsten der Antrag-
stellerInnen ausgelegt werden. Um auf die 
Vollzugspraxis im Bereich der Mindestsi-
cherung Einfluss nehmen zu können, ist es 
deshalb unbedingt erforderlich, dass in der 
Sozialarbeit Tätige die gesetzlichen Bestim-
mungen über mögliche Leistungen und An-
spruchsvoraussetzungen im Rahmen der 
Mindestsicherung gut kennen. Um An-
spruchsberechtigte bei der Durchsetzung 
ihrer Rechtsansprüche bestmöglich zu un-
terstützen, ist es aber auch unumgänglich, 
über die Verfahrensabläufe Bescheid zu 
wissen und AntragstellerInnen im Verfahren 
anzuleiten bzw. zu begleiten. Eine professi-
onelle sozialarbeiterische Unterstützung ist 
abgesehen von der konkreten Hilfe im Ein-
zelfall ein wesentlicher Baustein zur Ver-
besserung des Mindestsicherungsvollzugs 
insgesamt. Darüber hinaus kann über das 
Einlegen von Rechtsmitteln den KlientInnen 
zu ihrem Recht verholfen bzw. eine Klärung 
uneindeutiger bzw. unkonkreter gesetzlicher 
Bestimmungen erwirkt werden.  
 
Mindestsicherungsverfahren im hoheitlichen 
Bereich 
 
Mindestsicherung ist grundsätzlich hoheit-
lich oder privatrechtlich geregelt. In den Be-
reich der hoheitlichen Mindestsicherung fal-
len nach dem TMSG die Grundleistungen 
(Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
und des Wohnbedarfes, Schutz bei Krank-
heit, Schwangerschaft und Entbindung so-
wie die Übernahme von Bestattungskosten) 
sowie bei den sonstigen Leistungen die Zu-
satzleistung für Anmietkosten und die Hilfe 
zur Erziehung und Erwerbsbefähigung. 
 
Auf Leistungen der hoheitlichen Mindest-
sicherung besteht ein Rechtsanspruch, 
welcher im Verwaltungsweg durchsetz-
bar ist. Das bedeutet, dass die für den Min-

destsicherungsvollzug zuständigen Behör-
den für Verfahren über Leistungen der ho-
heitlichen Mindestsicherung – soweit im 
TMSG nichts anderes bestimmt ist – die ge-
setzlichen Vorschriften des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) 
anzuwenden haben.  

 
Zuständigkeit 
 
Die in erster Instanz sachlich zuständi-
gen Behörden (Erstbehörden) für Verfahren 
im Rahmen der Mindestsicherung sind die 
Bezirksverwaltungsbehörden (Sozialamt 
Innsbruck bzw. Sozialreferat der jeweiligen 
Bezirkshauptmannschaft BH). Sie entschei-
den u. a. über die Gewährung, Kürzung und 
Einstellung von Grundleistungen und sonsti-
gen Leistungen mit Rechtsanspruch. Die 
örtliche Zuständigkeit richtet sich nach 
dem Hauptwohnsitz bzw. Aufenthalt der 
antragstellenden Person. Entgegen der gän-
gigen Praxis ist das Vorliegen einer Melde-
adresse also keine zwingende Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme von Mindest-
sicherung. Liegt keine Meldeadresse vor, 
ist der Aufenthalt ausreichend. 
 
Als zweite Instanz (Oberbehörde, Beru-
fungsinstanz) fungiert die Tiroler Landes-
regierung. Dabei besteht wie bisher das 
Problem, dass das gesetzgebende Organ 
gleichzeitig über Berufungen entscheidet. 
Die für ein faires Verfahren wesentlichen 
Kriterien der Unabhängigkeit, Unparteilich-
keit und Weisungsfreiheit sind damit nicht 
gegeben. Es wird sich in der Zukunft noch 
weisen, ob diese Regelung einer Beurtei-
lung durch die obersten Gerichtshöfe stand-
hält. In anderen Bundesländern obliegt die 
Entscheidung über Berufungen schon längst 
dem Unabhängigen Verwaltungssenat UVS. 
(siehe dazu auch Artikel S. 38) 
 
Einleitung des Verfahrens – Antragstellung 
 
Ein Verwaltungsverfahren im Rahmen der 
Mindestsicherung wird in der Regel auf An-
trag eingeleitet. Auch ohne Antrag müssen 
die zuständigen Behörden Leistungen der 
Mindestsicherung gewähren, und zwar 
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dann, wenn ihnen Umstände bekannt wer-
den, die eine Hilfeleistung erfordern 
(amtswegige Gewährung von Mindestsi-
cherung).  
 
Für die Bearbeitung von Anträgen auf Min-
destsicherung sind die Bezirksverwaltungs-
behörden zuständig (siehe Zuständigkeit). 
Wie bisher können Anträge auf Leistungen 
der Mindestsicherung aber auch direkt bei 
der Wohnsitz- bzw. Aufenthaltsgemein-
de eingebracht werden. Diese muss die 
Anträge dann an die zuständige Bezirks-
verwaltungsbehörde weiterleiten. Da die 
Frist für die Weiterleitung im TMSG nur in-
sofern definiert ist, als dass die Weiterlei-
tung ohne unnötigen Aufschub zu erfolgen 
hat, ist bei direkt bei der Gemeinde einge-
brachten Anträgen weiterhin mit Verfah-
rensverzögerungen zu rechnen. Es emp-
fiehlt sich daher, einen Antrag persönlich 
von der zuständigen Gemeinde bestätigen 
zu lassen und im Anschluss daran direkt 
beim zuständigen Sozialreferat der BH ein-
zubringen. Wird ein Antrag ohne Bestäti-
gung der Gemeinde direkt bei der zuständi-
gen BH eingebracht, so muss diese der 
betreffenden Gemeinde Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Im TMSG ist dies-
bezüglich eine Konkretisierung erfolgt. Die 
Gemeinden haben ihre Stellungnahmen 
längstens binnen einer Woche zu geben.  
 
Neu nach dem TMSG ist die Möglichkeit 
der Antragseinbringung bei der regiona-
len Geschäftsstelle des Arbeitsmarkt-
service (AMS). Entgegen der ursprüngli-
chen bundesweiten Intention, dem AMS 
eine umfassende Funktion in der Mindest-
sicherung zukommen zu lassen, ist davon 
nur mehr übrig, dass das AMS als Abgabe-
stelle für Anträge fungiert. Dem AMS 
kommt keine behördliche Funktion zu, es 
darf Anträge auf Mindestsicherung nur ent-
gegennehmen und ungeprüft und ohne un-
nötigen Aufschub an die für die Bearbei-
tung zuständige Behörde weiterleiten. 
 
Da es bei Leistungen der Mindestsicherung 
um eine Bedarfsdeckung z. B. für Lebens-
unterhalt und Wohnkosten geht, sind diese 
Fristen in der Regel zu lange. Im Sinne 
eines raschen Verfahrens ist daher die 
persönliche Antragseinbringung direkt 
bei der zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde unbedingt zu empfehlen. 
 

Für die Antragstellung ist nach den gesetzli-
chen Bestimmungen ein formloser Antrag 
zwar ausreichend, eine genaue Beantra-
gung mit ausführlicher schriftlicher Be-
gründung, sachlich und klar formuliert, 
samt Beilage von notwendigen Unterlagen, 
ist jedoch unbedingt zu empfehlen. Dies 
ist deshalb wichtig, da der Inhalt des Antra-
ges zum Gegenstand des Verfahrens 
wird. Je klarer aus dem Antrag hervor geht, 
welche Leistung aus welchem Grund für wel-
chen Zeitraum beantragt wird, umso besser 
kann beurteilt werden, ob die Erstbehörde 
über den Antrag gesetzeskonform entschie-
den hat. 
 
Im Sinne der Unterstützung von KlientInnen 
bei der Antragstellung ist auch zur Beilage 
einer Vollmacht für die betreuende Institu-
tion in Absprache mit den KlientInnen zu 
raten. Dies gibt AntragstellerInnen die Si-
cherheit, dass sie bei Schwierigkeiten unter-
stützt werden können und ermöglicht Sozial-
arbeiterInnen den Erhalt von relevanten Aus-
künften und die Setzung notwendige Inter-
ventionen im Zusammenhang mit dem An-
trag bei der zuständigen Behörde.  
 
Entscheidung – Bescheid 
 
Die Entscheidungsfrist für die erste In-
stanz (Sozialamt) beginnt ab Einbringung 
des Antrages und ist von bisher längstens 
sechs Monate (nach dem AVG) auf längs-
tens drei Monate (nach dem TMSG) ver-
kürzt worden. Das bedeutet – entgegen der 
gängigen Auskunft mancher Sachbearbeiter 
– jedoch nicht, dass sich die Behörde jeden-
falls so lange Zeit lassen darf. Vielmehr ist 
gesetzlich festgesetzt, dass das zuständige 
Sozialamt über Anträge grundsätzlich ohne 
unnötigen Aufschub entscheiden muss, 
wenn alle Informationen für eine Entschei-
dung vorliegen. Ein Rechtsmittel gegen das 
Nicht-Entscheiden über einen Antrag 
(Devolutionsantrag nach § 73 AVG) ist je-
doch erst nach Ablauf der maximalen Ent-
scheidungsfrist von drei Monaten möglich.  
 
Sind bei Antragstellung nicht alle entschei-
dungsrelevanten Informationen vorhanden, 
so muss die Behörde ein Ermittlungsver-
fahren einleiten. AntragstellerInnen sind im 
Rahmen dieses Verfahrens dazu verpflichtet, 
an der Feststellung des für die Zuerkennung 
von Leistungen der Mindestsicherung maß-
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gebenden Sachverhaltes mitzuwirken 
(Mitwirkungspflicht). Nachweise und Un-
terlagen, die mittels standardisierter Abfra-
gemöglichkeiten durch die Behörde direkt 
erhoben werden können, sind nach dem 
TMSG nun von der Mitwirkungspflicht aus-
genommen (z. B. Abfragen, die über das 
Zentrale Melderegister oder den Hauptver-
band getätigt werden können).  
 
Die Behörde hat in der Regel jeden Antrag 
zu behandeln und über ihn zu entschei-
den. Sie ist nicht dazu befugt, den Antrags-
inhalt eigenmächtig umzudeuten oder vom 
Antragsinhalt abzuweichen. Konkret bedeu-
tet das, dass die Behörde jene Antrags-
punkte, die sie negativ entscheidet, nicht 
einfach ignorieren kann. Vielmehr muss sie 
eine ablehnendende Entscheidung begrün-
den. Eine Zurückziehung bzw. Abänderun-
gen des Antrags seitens der antragstellen-
den Person (in der Praxis in der Regel mit-
tels einer Niederschrift am Amt, aber auch 
mündlich) ist jedoch möglich. Da dies unab-
hängig von der konkreten Drucksituation bei 
der Vorsprache am Sozialamt als willentli-
che Entscheidung des Betroffenen gewertet 
wird, ist es wichtig, AntragstellerInnen über 
die Konsequenzen der Unterzeichnung ei-
ner Niederschrift aufzuklären. 
 
Entscheidungen im Rahmen der hoheitli-
chen Mindestsicherung müssen in der Re-
gel durch einen schriftlichen Bescheid 
getroffen werden. Dieser Bescheid muss im 
Spruch die Entscheidung der Behörde 
beinhalten: welche Leistungen werden in 
welcher Höhe und für welchen Zeitraum 
gewährt. Auch Auflagen oder Bedingungen, 
die von der Behörde festgelegt werden, 
müssen im Spruch festgehalten sein. Deren 
Erfüllung kann eingefordert werden, wenn 
es für die Durchsetzung der Ziele und 
Grundsätze der Mindestsicherung erforder-
lich ist (Prinzip der Verhältnismäßigkeit!). 
 
Wenn dem Antrag nicht vollinhaltlich statt-
gegeben wurde (d. h. Ablehnung oder nur 
teilweise Stattgebung des Antrags), muss 
die Behörde ihre vom Antrag abweichende 
Entscheidung in der Begründung erläutern: 
welchen Sachverhalt legt die Behörde der 
Entscheidung zugrunde, Beweiswürdigung, 
Beurteilung der Rechtsfrage. Die Begrün-
dung muss ausreichend nachvollziehbar 
sein; auch bei Ermessensentscheidungen 

muss die Behörde anführen, welche maßge-
benden Umstände für sie entscheidungsre-
levant waren. Wird dem Antrag vollinhaltlich 
stattgegeben, kann eine Begründung entfal-
len. 
 
Die Begründung der Behörde bei vom An-
trag abweichender Entscheidung ist die Ba-
sis für weitere Interventionen. In der Praxis 
kommt es immer wieder vor, dass im Spruch 
nicht über den gesamten Antrag entschie-
den wird, eine entsprechende Begründung 
jedoch nicht enthalten ist, da die Behörde 
angibt, dass diese aufgrund vollinhaltlicher 
Stattgebung des Antrages entfallen kann. 
Bescheide sind daher immer sorgfältig 
zu prüfen und im Falle einer nicht gesetzes-
konformen Entscheidung Interventionen zu 
setzen – vom direkten Klärungsversuch 
beim zuständigen Sachbearbeiter bis hin 
zum Einlegen eines Rechtsmittels gegen die 
Entscheidung. 
 
Welches Rechtmittel gegen die Entschei-
dung der Behörde eingelegt werden kann, 
muss im Bescheid in der Rechtsmittelbe-
lehrung angeführt sein. Außerdem muss 
aus der Rechtsmittelbelehrung hervorgehen, 
in welcher Form auf welchem Weg die Ein-
bringung des Rechtsmittels möglich ist und 
wie viel Zeit dafür gesetzlich festgelegt ist 
(Rechtsmittelfrist).  
 
ACHTUNG: Die Erstbehörde kann im Sinne 
der Soforthilfe auch von der Möglichkeit ei-
nes Mandatsbescheides nach § 57 AVG 
Gebrauch machen. Mittels Mandatsbescheid 
kann die Behörde bei glaubhaft vorgebrach-
ter Notlage ohne vorausgehendes Ermitt-
lungsverfahren eine Leistung gewähren und 
erst dann das Ermittlungsverfahren einlei-
ten. Nach Abschluss des Ermittlungsverfah-
rens erfolgt dann ein endgültiger erstinstanz-
licher Bescheid. In der Praxis werden mittels 
Mandatsbescheid in der Regel nur teilweise 
Leistungen gewährt und für eine endgültige 
Entscheidung das Ergebnis des Ermittlungs-
verfahrens abgewartet. Ein Mandatsbe-
scheid ist jedoch nicht gleichzusetzen mit 
einem teilweise stattgegebenen endgültigen 
Bescheid! Gegen einen Mandatsbescheid ist 
keine Berufung zulässig, sondern es muss 
binnen zwei Wochen das Rechtsmittel der 
Vorstellung bei der Erstbehörde einge-
bracht werden (siehe Rechtsmittelbelehrung 
im Bescheid!). Inhaltlich gleicht die Vorstel-
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lung der Berufung (s. u.), es ist aber darauf 
zu achten, das richtige Rechtsmittel zu be-
zeichnen, da sonst aus formalen Gründen 
eine Ablehnung erfolgen muss. Auf eine 
Vorstellung folgt ein endgültiger Bescheid 
der Erstbehörde, gegen den dann Berufung 
eingelegt werden kann.  
 
Rechtsmittel Berufung  
 
Gegen eine rechtswidrige Entscheidung 
der ersten Instanz kann das Rechtsmittel 
der Berufung (gemäß § 63 AVG) einge-
bracht werden. Ein Berufungsverzicht ist 
nach dem TMSG dezidiert ausgeschlos-
sen. Das heißt, dass die Behörde von den 
AntragstellerInnen nicht verlangen kann, 
von einer Berufung abzusehen. 
 
Eine Berufung ist binnen zwei Wochen ab 
Erhalt des Bescheides bei der Behörde 
einzubringen, die den zu bekämpfenden 
Bescheid erlassen hat (Sozialamt).  
 
Die Berufung hat schriftlich zu erfolgen 
und hat den Bescheid zu bezeichnen, ge-
gen den sie sich richtet. Weiterer Be-
standteil einer Berufung ist der Berufungs-
antrag. In diesem muss angeführt werden, 
auf welche Teile des bekämpften Beschei-
des sich die Berufung konkret bezieht. Ein 
Bescheid kann zur Gänze, aber auch nur 
teilweise bekämpft werden, es muss daher 
für die Behörde ersichtlich sein, worüber 
sie genau entscheiden soll.  
 
In der Begründung der Berufung ist anzu-
führen, aus welchen Gründen der Bescheid 
bekämpft wird. Ist im bekämpften Bescheid 
eine Begründung der Behörde angegeben, 
so ist auf diese Bezug zu nehmen und zu 
argumentieren, wodurch diese Begründung 
der Behörde widerlegt werden kann. Im 
Berufungsverfahren besteht kein Neue-
rungsverbot, d. h. dass neue Tatsachen 
und Beweise, die bei Antragstellung bzw. 
im Ermittlungsverfahren noch nicht vorhan-
den waren, eingebracht werden können. 
Bei mehreren trennbaren Spruchpunkten 
im Bescheid ist eine Begründung jedes Tei-
les notwendig.  
 
Die Behörde, welche den bekämpften Be-
scheid erlassen hat, kann binnen zwei 
Monaten eine Berufungsvorentschei-
dung (§ 64a Abs. 1 AVG) treffen. In dieser 

kann sie ihre ursprüngliche Entscheidung 
abändern oder bestätigen. Ist die Berufungs-
vorentscheidung der Erstbehörde immer 
noch rechtswidrig, kann mittels Vorlagean-
trag (§ 64a Abs. 2 AVG) beantragt werden, 
dass die ursprünglich eingebrachte Berufung 
der Berufungsbehörde (Tiroler Landesregie-
rung) zur Entscheidung vorgelegt wird. Die 
Berufungsvorentscheidung des Sozialamtes 
tritt damit außer Kraft. Die Erstbehörde kann 
auch auf eine Berufungsvorentscheidung 
verzichten und die eingelangte gebrachte 
Berufung sofort an die Berufungsbehörde zur 
Entscheidung weiterleiten. Die Berufungsbe-
hörde muss den Sachverhalt eigenständig 
prüfen (keine Bindung der Berufungsbehörde 
an Begründung der Erstbehörde). Die Frist 
für die Entscheidung der Berufungsbe-
hörde beträgt maximal sechs Monate ab 
Einlagen der Berufung bei der Erstbehör-
de.  
 
Gemäß TMSG ist im Falle einer Berufung 
eine nach dem AVG grundsätzlich vorgese-
hene aufschiebenden Wirkung ausge-
schlossen. Das bedeutet, dass bis zur Beru-
fungsentscheidung der bekämpfte Bescheid 
aufrecht bleibt und allfällige darin bewilligte 
Leistungen vorläufig bis zur Berufungsent-
scheidung zu erbringen sind. Zu beachten ist 
allerdings, dass wenn die Entscheidung Be-
rufungsbehörde ergibt, dass eine geringere 
Leistung als die ursprünglich von der Erstbe-
hörde zuerkannte zu gewähren ist, ein da-
durch im Nachhinein entstandener Überbe-
zug zurück zu zahlen ist. Dies sollte jedoch 
keinesfalls davon abhalten, eine fundierte 
Berufung einzubringen! 
 
Beschwerde gegen Berufungsentscheidung  
 
Gegen eine Berufungsentscheidung der 
Berufungsbehörde kann binnen einer Frist 
von sechs Wochen Beschwerde bei den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts 
(Verwaltungsgerichtshof VwGH oder Ver-
fassungsgerichtshof VfGH) eingebracht 
werden. Da für das Einbringen einer Be-
schwerde eine staatliche Gebühr (derzeit € 
220,-) anfällt und in diesem Verfahren eine 
Anwaltspflicht besteht, ist zunächst ein An-
trag auf Verfahrenshilfe beim zuständigen 
Gerichtshof des öffentlichen Rechts (in der 
Regel VwGH) zu stellen – die Frist für das 
Einreichen der Beschwerde beginnt dann 
neu ab Entscheidung über den Verfahrens-
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hilfeantrag. Wird die Verfahrenshilfe bewil-
ligt (wird nach finanzieller Situation und 
Aussicht auf Erfolg beurteilt), wird der be-
schwerdeführenden Person ein/e kostenlo-
ser VerfahrenshelferIn zur Seite gestellt, der 
die Beschwerde verfasst und einbringt. Der 
Verwaltungsgerichtshof entscheidet über 
Beschwerden mittels Erkenntnis, indem 
der angefochtene Bescheid entweder auf-
gehoben oder die Beschwerde als unbe-
gründet abgewiesen wird. Gegen ein Er-
kenntnis des VwGH ist kein ordentliches 
Rechtsmittel mehr möglich.  
 
Wird der Beschwerde stattgegeben, fallen 
für die beschwerdeführende Person keine 
Kosten an. Im Fall dass die Beschwerde als 
unbegründet abgewiesen wird, werden der 
beschwerdeführenden Person die staatliche 
Gebühr und allfällige Kosten für Schriftsätze 
der belangten Behörde vorgeschrieben. In 
diesem Fall besteht aber die Möglichkeit, 
den Erlass der Kosten aufgrund der finan-
ziellen Situation zu beantragen. 
 
 
Verfahren im Rahmen der Privatrechtlichen 
Mindestsicherung 

 
Auf privatrechtlich geregelte Leistungen 
besteht kein Rechtsanspruch, welcher im 
Verwaltungsweg durchsetzbar ist. Dies be-
deutet allerdings nicht, dass die Behörden 
über Anträge auf privatrechtliche Leistun-

gen vollkommen willkürlich entscheiden kön-
nen. Darüber hinaus muss die Behörde auf 
das Gleichbehandlungsgebot Rücksicht 
nehmen (bei gleichen Situationen sollten 
gleiche Leistungen gewährt werden). 
 
Die Entscheidung über die Gewährung einer 
privatrechtlichen Leistung erfolgt nicht mit-
tels Bescheid, sondern in Form einer Mittei-
lung. Wird eine privatrechtliche beantragte 
Leistung abgelehnt oder nicht im vollen Um-
fang gewährt, besteht keine Möglichkeit 
eines Rechtsmittels im Verwaltungsweg. 
Die einzige Möglichkeit würde darin beste-
hend, eine Privatklage im Rahmen der Zivil-
prozessordnung (ZPO) einzubringen. Ein 
solches Verfahren ist jedoch wenig aus-
sichtsreich ist (Beweisproblematik) und für 
die Zielgruppe der Mindestsicherung mit ei-
nem viel zu hohen Kostenrisiko verbunden. 
Deshalb ist schon bei der Beantragung 
von privatrechtlichen Leistungen die Ar-
gumentation gegenüber dem Amt, wes-
halb die Gewährung der angesuchte 
Leistung sehr wohl gerechtfertigt ist, ent-
scheidend. 

 

DSA Simone Leitgeb 
 

seit 2002 Sozialarbeiterin in der Sozialberatungs-
stelle 

des Vereins zur Förderung des DOWAS  
in Innsbruck 

www.dowas.org 
www.mindestsicherungtirol.at 
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Verfassungswidrigkeit der Zuständigkeit der Landesregierung für Be-
rufungen nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz und ihre prakti-
schen Auswirkungen 
Herbert Pochieser 

Trotz Hinweisen im Begutachtungsverfah-
ren zum Tiroler Mindestsicherungsgesetz, 
unter anderem vom Berufsverband der So-
zialarbeiterInnen (obds), dass dies verfas-
sungswidrig sei, beschloss der Landesge-
setzgeber im § 27 Abs. 3 Tiroler Mindestsi-
cherungsgesetz, dass die Landesregierung 
zur Entscheidung über Berufungen gegen 
Bescheide der Bezirksverwaltungsbehör-
den zuständig ist.  
 
Verfassungswidrigkeit dieser Regelung: 
Vorauszuschicken ist, dass sämtliche Re-
gelungen der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) und ihrer Zusatz-
protokolle in Österreich im Verfassungs-
rang stehen. Jegliches österreichisches 
Recht, das mit der EMRK und ihren Zu-
satzprotokollen (kurz: ZP) nicht im Einklang 
steht, ist verfassungswidrig. 
 
Verletzung des Art. 1 Abs. 1 1. ZP EMRK: 
Sozialhilfeleistungen genießen nach der 
neuesten Judikatur des EGMR die Qualität 
eines Menschenrechtsschutzes nach Art. 1 
des 1. ZP EMRK. Dieser Artikel lautet: 
„Jede natürliche oder juristische Person hat 
das Recht auf Achtung ihres Eigentums. 
Niemandem darf sein Eigentum entzogen 
werden, es sei denn, daß [sic.] das öffentli-
che Interesse es verlangt, und nur unter 
den durch Gesetz und durch die allgemei-
nen Grundsätze des Völkerrechts vorgese-
henen Bedingungen.“ 
 
Verwunderlich mag auf den ersten Blick 
erscheinen, dass in diesem Zusammen-
hang der Begriff "Eigentum" ins Spiel 
kommt. In menschenrechtlicher Hinsicht 
versteht man unter Eigentum jedoch nicht 
nur Eigentum an Sachen (zum Beispiel Lie-
genschaften oder physischen Gegenstän-
den), sondern auch solches an Rechten. 
So gibt es beispielsweise auch Eigentum 
an Mietrechten. Im Übrigen ist dieser weite 
Eigentumsbegriff schon dem österreichi-
schen ABGB von 1812 bekannt, wird nur 
bedauerlicherweise immer wieder verges-
sen.  
 
Nach der Rechtssprechung des EGMR in 

den Fällen "Feldbrugge" und "Deumeland" 
sind sozialversicherungsrechtliche Ansprü-
che grundsätzlich als „zivilrechtliche Ansprü-
che“ iSd Art 6 EMRK anzusehen. Diese Judi-
katur wurde im Falle "Zraggen gegen die 
Schweiz" hinsichtlich eines Anspruches auf 
Invalidenrente bestätigt. Diese Judikatur wur-
de mittlerweile von den Straßburger Instan-
zen im Fall „Salesi“ und Folgerechtspre-
chung auf nicht sozialversicherungsrechtli-
che Ansprüche ausgeweitet.1 Diese Rechts-
ansicht wurde mit Urteil des EGMR vom 
30.09.2003 (BeschwerdeNr. 40892/98) bes-
tätigt. Der EGMR erkannte, dass Sozialhilfe-
leistungen dem Art. 1 1. Zusatzprotokoll 
EMRK unterliegen und deswegen Art. 6 
EMRK anzuwenden ist. Mit diesem Urteil im 
Fall "Koua Poirrez gg Frankreich" sprach der 
EGMR aus, dass nicht nur Sozialleistungen, 
die auf Beitragszahlungen beruhen, unter 
den Eigentumsschutz des Artikel 1 1. ZP 
EMRK fallen, sondern auch solche, welchen 
keine Beitragszahlung zu Grunde liegen, was 
bei Sozialhilfeleistungen der Fall ist, wenn 
auf sie ein Rechtsanspruch besteht. 
 
Auf die österreichischen, darunter auch die 
Tiroler, Sozialhilfeleistungen (nunmehr als 
Mindestsicherung bezeichnet) haben die Be-
troffenen einen Rechtsanspruch, was aus-
drücklich festgelegt ist. Die von der Republik 
Österreich verweigerten Sozialhilfeleistungen 
genießen daher den Schutz des ersten Zu-
satzprotokolls zur EMRK. Die Verweigerung 
dieser Leistungen verletzt Art. 1 des 1. ZP 
EMRK. 

 
Verletzung des Artikels 6 Absatz 1 EMRK: 
Art 6 Abs 1 EMRK lautet:  
„(1) Jedermann hat Anspruch darauf, dass 
seine Sache in billiger Weise öffentlich und 
innerhalb einer angemessenen Frist gehört 
wird, und zwar von einem unabhängigen und 
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Ge-
richt, das über zivilrechtliche Ansprüche 
und Verpflichtungen […] zu entscheiden hat. 
Das Urteil muss öffentlich verkündet werden, 
[…]." 
 
Weil die Sozialhilfeansprüche eigentums-
rechtlicher Natur nach dem 1. Zusatzproto-
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koll EMRK sind, vermitteln sie auch zivil-
rechtliche Ansprüche im Sinne des Artikels 
6 Absatz 1 EMRK. Damit besteht für Min-
destsicherungsbezieherInnen ein Recht auf 
ein Verfahren vor einem unabhängigen 
und unparteiischen Gericht und auf eine 
öffentliche mündliche Verhandlung und 
Urteilsverkündung. 

 
Ein Verfahren vor Verwaltungsbehörden, 
wie den Bezirksverwaltungsbehörden und 
der Landesregierung, widerspricht diesen 
Menschenrechten, da sie keine Gerichte 
und obendrein weder unabhängig noch un-
parteiisch sind und es weder eine mündli-
che Verhandlung noch Urteilsverkündung 
gibt. Diese menschenrechtliche Anforderun-
gen sind nach der Judikatur des EGMR bei 
den unabhängigen Verwaltungssenaten in 
Österreich verwirklicht.  
 
Praktische Auswirkungen und Empfeh-
lungen: 
Jeder Bescheid der Tiroler Landesregie-
rung, mit dem ein Rechtsanspruch auf Min-
destsicherung verwehrt wird, ist wegen Ver-
letzung der menschenrechtlichen Verfah-
rensgarantien verfassungswidrig und beim 
Verfassungsgerichtshof und/oder beim Ver-
waltungsgerichtshof (der ein Gesetzesprü-
fungsverfahrens beim Verfassungsgerichts-
hof beantragen muss) anfechtbar. 
 
Eine Gesetzesaufhebung kann nur durch 
den Verwaltungsgerichtshof vermieden wer-
den, wenn dieser selbst – anstatt des einzu-
richtenden UVS – in den Angelegenheiten 
des Tiroler Mindestsicherungsgesetz eine 
öffentliche mündliche Verhandlung durch-
führt, wie er dies beispielsweise in Arbeits-
losenversicherungsrechtssachen, in wel-
chen ebenfalls keine Gerichte eingerichtet 
sind, tut oder tun muss. Der Tiroler Landes-
gesetzgeber mutet also dem Verwaltungs-
gerichtshof um den Preis einer beträchtli-
chen Mehrbelastung zu, eine ansonsten 
zwangsläufig erfolgende Verurteilung durch 
den EGMR "abzufangen". Ob sich der Ver-
waltungsgerichtshof darauf einlässt, bleibt 
abzuwarten. 
 
Bei Vertretung im Verfahren vor dem Ver-
waltungsgerichtshof ist darauf zu achten, 
dass eine öffentliche mündliche Verhand-
lung vor dem Verwaltungsgerichtshof zu 
beantragen ist und auch noch neues Vor-
bringen, das in sonstigen verwaltungsge-
richtlichen Verfahren ausgeschlossen wäre, 

erstattet werden muss, wenn dies erforder-
lich ist. Den im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren vertretenden Rechtsanwalt trifft in 
diesen Fällen eine besondere Sorgfalts-
pflicht. Bedauerlicherweise sind mir in ar-
beitslosenversicherungsrechtlichen Verfah-
ren Fälle untergekommen, in denen dies 
nicht berücksichtigt wurde. 
 
Wenn Betroffenen durch die Landesregie-
rung Mindestsicherung ganz oder teilweise 
verwehrt wird, und sie nicht in der Lage sind, 
die Kosten einer anwaltlichen Vertretung zu 
bestreiten, was bedauerlicherweise und na-
turgemäß häufig der Fall sein wird, ist ihnen 
zu empfehlen, direkt beim Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshof (beide: 1010 Wien, 
Judenplatz 11) unter Anschluss des Be-
scheides Verfahrenshilfe zu beantragen.  
 
Resümee und Anmerkungen: 
Für mich ist die Ignoranz des Tiroler Lan-
desgesetzgebers dieser Problematik gegen-
über einigermaßen überraschend, da die 
Tiroler Landesgesetzgebung in der Vergan-
genheit in diesem Rechtsbereich nicht nur 
mit Mindeststandards das Auslangen fand 
und beispielsweise den Anspruch auf einen 
schriftlichen Bescheid in Sozialhilfesachen 
bereits lange Zeit vor dem Wiener Landes-
gesetzgeber kannte, der erst mit der Art. 15 
a-Vereinbarung zur Implementierung der 
Mindestsicherung dazu gewissermaßen ge-
zwungen werden musste. 
 
Vielleicht lohnt sich auch ein Anruf der Tiro-
ler Landesregierung bei den "Wienern". Die-
sen wurden Ende des Jahres 2009 zur alten 
Rechtslage vor Einrichtung des UVS mehre-
re Beschwerden zur Äußerung durch den 
EGMR zugestellt. Ich selbst, der ich in Inns-
bruck studiert habe und darüber hinaus Jah-
re in Tirol lebte, schätze den Tiroler Geist 
zum Widerstand, von dem ich selbst einiges 
verinnerlicht habe und profitiere. Ein Tiroler 
Abwehrkampf gegen die Judikatur oder ge-
gen „Wien“ erscheint mir hinsichtlich der auf-
gezeigten menschenrechtliche Problematik 
unangebracht. 
 

Dr. Herbert Pochieser 
Rechtsanwalt 

ra@hpochieser.at> 
Botschafter für das Europäische Jahr gegen Ar-

mut und soziale Ausgrenzung 
Näheres: http://www.2010gegenarmut.at/ 

 
1) Angelika Schmidt, Europäische Menschenrechts-
konvention und Sozialrecht, S. 41 f, mwN. 
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Die Sozialversicherungs-Werte 2011 

Geringfügigkeitsgrenze 
€ 374,02 brutto pro Monat/€ 28,72 pro Tag  
 
Monatliche einfache Freigrenze bei Not-
standshilfe:  
€ 501,- für den Partner; 
€ 250,50 für Personen mit Unterhalt 
 
Pensionserhöhung : 
bis € 2.000,- um 1,2% 
über € 2000,-  bis € 2.310,- zwischen 1,2 % 
und 0 % (wird eingeschliffen – je niedriger 
die Pension, desto größer die Erhöhung)  
über € 2.310,- keine Erhöhung  
 
Richtsätze für Ausgleichszulagen: 
Alters- und Invaliditätspensionen 
für Alleinstehende   €    793,40 
für Ehepaare    € 1.189,56 
Erhöhung für jedes Kind €    122,41 
Kinderzuschuss   €      29,07 
Witwen/Witwerpensionen €    793,40 
Waisenpensionen bis 24. Lebensjahr 
Halbwaisen    €    291,82 
Vollwaisen     €    438,17 
Waisenpensionen ab 24. Lebensjahr 
Halbwaisen    €    518,56 
Vollwaisen     €    793,40  
 
Höchstbemessungsgrundlage 
Basis der „besten 23 Jahre“: € 3.608,93  
 
Erlaubtes Zusatzeinkommen bei Früh-
pension monatlich brutto: €    374,02  
 
Rezeptgebühr:    €        5,10  
Entgelt e-card/Jahr:  €      10,- 
 
Selbstversicherung in der Krankenversi-
cherung:     €    357,48 
kann auf Antrag herabgesetzt werden.  
 
Beitrag für Studierende: €      24,93 
 
Freiwillige Kranken- und Pensionsversi-
cherung bei geringfügiger Beschäfti-
gung monatlich   €      52,78  
 

Selbstkostenbeitrag für Heilbehelfe 
mindestens    € 28,- 
bei Sehbehelfen   € 84,- 
  
Monatliches Kinderbetreuungsgeld 
Für Geburten ab dem 01.01.2010 
(Grundbetrag täglich, wenn der maßgebliche 
Gesamtbetrag der Einkünfte eines Elternteils 
den Grenzbetrag von jährlich € 16.200,- nicht 
übersteigt) 
 
• bei einer Bezugsdauer von 30 Monaten 

(+ 6 Monate bei Teilung mit Partner) täg-
lich     € 14,53  

• bei einer Bezugsdauer von 20 Monaten 
(+ 4 Monate bei Teilung mit Partner)
täglich     € 20,80  

• bei einer Bezugsdauer von 15 Monaten 
(+ 3 Monate bei Teilung mit Partner) täg-
lich    € 26,60 

• Bei einer Bezugsdauer von 12 Monaten 
(+ 2 Monate bei Teilung mit Partner)
täglich     € 33,- 

 
bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Kin-
derbetreuungsgeld um 50 % für jedes weite-
re Kind.  
 
einkommensabhängiges Kinderbetreu-
ungsgeld: 
80 % des Wochengeldes bzw. 80 % des 
durchschnittlichen Monatsbezugs, höchstens 
€ 66,- täglich bei einer Bezugsdauer von 12 
Monaten (+ 2 Monate bei Teilung mit dem 
Partner) 
 
Zuschuss: 
täglich € 6,06, wenn der maßgebliche Ge-
samtbetrag der Einkünfte den Grenzbetrag 
von jährlich € 16.200,- nicht übersteigt. 
 
Beihilfe für Geburten ab 01.01.2010: 
Wenn der maßgebliche Gesamtbetrag der 
Einkünfte des/der Beziehers/Bezieherin den 
Grenzbetrag von jährlich € 5.800,- und bei 
der/dem PartnerIn € 16.200,- nicht übersteigt  
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TMSG Mindestsätze 2011- Ausgangsbetrag € 752,94 

Pflegegeld:  
bei Stufe 1:    €   154,20  
bei Stufe 2:    €   284,30 
bei Stufe 3:    €   442,90 
bei Stufe 4:    €   664,30  
bei Stufe 5:    €   902,30  
bei Stufe 6:    € 1.260,- 
bei Stufe 7:    € 1.655,80 
 

Quelle: 
http://www.ak-tirol.com/online/
sozialversicherungswerte-2011-
32285.html#E319296 
 
 

Mindestsätze monatlich für: 
 
Alleinstehende, Alleinerziehende, auch alleinstehende bzw.  
alleinerziehende mündige Minderjährige ohne FBH-Selbstbezug   € 564,71 
 
Volljährige, nicht alleinstehend oder alleinerziehend 
auch alleinstehende bzw. alleinerziehende mündige Minderjährige 
mit FBH-Selbstbezug           € 423,53 
 
ab der 3. leistungsberechtigten volljährigen Person, wenn diese  
gegenüber einer anderen im gemeinsamen Haushalt lebenden Person  
unterhaltsberechtigt ist           € 282,35 
 
Minderjährige mit Anspruch auf Familienbeihilfe bei gemeinsamem  
Haushalt mit Unterhaltspflichtigen         € 186,35 
 
Taschengeld bei stationärem Aufenthalt        € 112,94 
 
Sonderzahlung  
bei Bezug von mind. 3 Monaten vor SZ-Monat (Stichtag = Monatserster)  
in den Monaten März, Juni, September, Dezember      €  67,76 
 
 
Weitere Informationen zum Tiroler Mindestsicherungsgesetz sowie die Mindestsätze für 2010 
zur rückwirkenden Berechnung von Ansprüchen sind auf der homepage 
www.mindestsicherungtirol.at zu finden. 
 
Das Tiroler Mindestsicherungsgesetz zum downloaden: http://www.tirol.gv.at/fileadmin/
www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/downloads/2010/lgbl32-2010.pdf 
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Mietzinsbeihilfe – was ist neu ab 01.01.2011? 
Magdalena Melcher 

Die Mietzinsbeihilfe ist ein wichtiges Instru-
ment, um jenen Menschen, die nur über ein 
geringes Einkommen verfügen, den – ins-
besondere in Tirol immer teurer werdenden 
- Wohnraum leistbarer zu machen.  
 
Trotz der Einigung zwischen dem Land Ti-
rol und dem Tiroler Gemeindeverband dar-
über, ab 01.01.2011 endlich landesweit 
Mietzinsbeihilfe nach den aktuell gültigen 
Richtlinien zur Mietzins- und Annuitätenbei-
hilfe des Landes Tirol zu gewähren, bleiben 
leider immer noch erhebliche Mängel be-
stehen: 
 
• Es besteht kein Rechtsanspruch auf die 

Gewährung von Mietzinsbeihilfe und auf 
die Einhaltung o. a. Richtlinien. In der 
Praxis bedeutet das, dass kein Rechts-
mittel eingelegt werden kann, wenn eine 
Gemeinde keine Mietzinsbeihilfe gewährt. 
Nicht einmal ein Anspruch auf den 70-
prozentigen Anteil des Landes1 kann in 
diesem Fall geltend gemacht werden. Ak-
tuell gibt es immer noch zwei Gemeinden 
in Tirol, die auch den seit 01.01.2011 gel-
tenden neuen Richtlinien nicht zuge-
stimmt haben. 

 
• Die Wartezeit für einen Anspruch auf 

Mietzinsbeihilfe (= Dauer der hauptwohn-
sitzlichen Meldung in der Wohnsitzge-
meinde) ist nach wie vor von Gemeinde 
zu Gemeinde unterschiedlich geregelt. 
Sie beläuft sich auf zwischen 0 und 3 
Jahre (bzw. bis zu 5 Jahre für Nicht-EU-
BürgerInnen). Wer zu wenig Einkommen 

hat, um sich seinen Wohnraum ausrei-
chend finanzieren zu können, ist jedoch 
sofort auf Unterstützung angewiesen; das 
Erfordernis einer Wartezeit ist dem Zweck 
der Mietzinsbeihilfe keinesfalls dienlich. 

 
• Transparenz ist nach wie vor nicht gegeben 

– Informationen zu den unterschiedlichen 
Wartezeiten müssen bei jeder Gemeinde 
einzeln eingeholt werden. 

 
• Es werden weiterhin lediglich die reinen 

Mietkosten (Mietzins) berücksichtigt. Die 
ständig steigenden Betriebskosten, insbe-
sondere Heizkosten, werden nicht als Woh-
nungsaufwand eingerechnet. 

 
• Der anrechenbare Wohnungsaufwand wur-

de zwar auf € 3,50 bzw. auf € 5,- pro m² 
erhöht, entspricht aber immer noch nicht 
den realen Mietpreisen.  

 
• Zur Berechnung des Familieneinkommens 

wird bei fehlenden tatsächlichen Einkünften 
ein fiktives Einkommen, das den Mindest-
sätzen der Mindestsicherung entspricht, 
herangezogen – unabhängig davon, ob es 
tatsächlich eine Leistung aus der Mindestsi-
cherung gibt. 

 
DSA Magdalena Melcher 
obds – Landesgruppe Tirol 

 
 

1) Wohnbauförderungsmittel finanzieren sich 
durch Steuereinnahmen von Bund und Ländern. 
Die Kosten der Mietzinsbeihilfe werden zu 70 % 
vom Land Tirol und zu 30 % von der jeweiligen 
Gemeinde getragen.  

 
BAWO Fachtagung – Terminaviso 

 
Heuer findet die Fachtagung der BAWO  

(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) vom 
 

25. bis 27. Mai 2011 in Innsbruck 
 

statt und bietet ein hochklassiges Programm (siehe www.bawo.at), das sicher auch für SozialarbeiterIn-
nen außerhalb der Wohnungslosenhilfe eine spannende Fortbildung bietet. 

 
Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung auf www.bawo.at. Es ist auch möglich ein-

zelne Tage zu buchen (Preise für einzelne Tage auf Anfrage bei der BAWO oder bei Anita Netzer, DO-
WAS, Tel. 0512 – 57 23 43) Jetzt Frühbucherbonus! 
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Rezension Schwarzbuch Soziale Arbeit 
Waltraud Kreidl 

 

Mechthild Seithe: Schwarzbuch Soziale Arbeit. VS Verlag für Sozialwissenschaften 
(Wiesbaden) 2010.  

Endlich ein Buch, das bedenkliche Entwick-
lungen, die ich schon seit Jahren sehr be-
sorgt beobachte, beschreibt und Überlegun-
gen klar formuliert, die mir ebenfalls schon 
seit geraumer Zeit zum Teil auch sehr un-
systematisch durch den Kopf gehen! Das 
„Schwarzbuch Soziale Arbeit“ von Mechthild 
Seithe, Professorin an der Fachhochschule 
Jena Soziale Arbeit legt eine messerscharfe 
Kritik und Analyse der aktuellen Situation 
Sozialer Arbeit vor.  
 
Seithe beschreibt eine wachsende Depro-
fessionalisierung und Qualitätsminderung in 
der Sozialen Arbeit. Diese Entwicklung 
müsse vor dem Hintergrund der neolibera-
len Politik der vergangenen Jahre verstan-
den werden. Nicht nur dass Ausgrenzung, 
Ungleichheit und Armut zu einem gesell-
schaftlich akzeptierten Normalfall geworden 
seien, für die im Wesentlichen die Betroffe-
nen selbst verantwortlich gemacht werden, 
die Ökonomisierung der gesamten Gesell-
schaft habe auch zu einer Ökonomisierung 
und einem Managmentarismus der Sozialen 
Arbeit geführt – mit fatalen Folgen. Die 
Stichworte hierfür sind die Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben, ein ständig drücken-
der Kostenwettbewerb statt eines Qualitäts-
wettbewerbs, in der Folge der Einsatz fach-
fremder statt professioneller Kräfte und da-
mit einher gehend der schleichende Verlust 
der fachlichen Standards der Sozialen Ar-
beit. Die Rahmenbedingen für Soziale Ar-

beit werden immer enger, die Fachlichkeit ist 
extrem gefährdet. Sozialarbeit sollte sensi-
bel sein für Prozesse, in denen Partizipation 
zum Formalismus oder gar zu einer Bring-
schuld der KlientInnen wird. Soziale Arbeit 
sollte sich verweigern, wenn es darum geht, 
Menschen abzustempeln, zu sanktionieren, 
auszusondern, abzuqualifizieren und ihnen 
für ihre Probleme im Sinne einer angebli-
chen Eigenverantwortung Schuld zuzuwei-
sen. 
 
Seithe illustriert ihre Überlegungen anhand 
vieler Beispiele aus der Praxis und eigener 
Erfahrungen.  
 
Das „Schwarzbuch“ entlarvt den Zustand 
einer Profession, die sich auf eine riskante 
Gratwanderung begeben hat. PraktikerInnen 
werden viele eigene Beobachtungen, Über-
legungen und Bedenken wieder finden und 
das Buch nicht so schnell aus der Hand le-
gen können. Zugleich zeigt Seithe, wie drin-
gend notwendig eine Gegenbewegung ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch noch auf 
den Blog von Mechthild Seite hinweisen: 
http://www.zukunftswerkstatt-soziale-
arbeit.de/ 
 
 

Dr. Waltraud Kreidl 
Lektorin am MCI Innsbruck 
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Das Letzte für SIT 84 ... 

Was ist los bei NEUSTART? 
 
Vor mehr als 50 Jahren wurde der Verein für Bewährungshilfe und soziale Arbeit gegründet und war die 
letzten Jahrzehnte Vorreiter einer fortschrittlichen Sozialarbeit in Österreich. Er hat österreichweit Stan-
dards in der sozialen Arbeit gesetzt und einige wichtige neue Projekte initiiert. Sozialpolitisch und krimi-
nalpolitisch hat die Einrichtung Maßstäbe gesetzt und in Kooperation mit anderen Einrichtungen wichti-
ge Öffentlichkeitsarbeit im Interesse des vertretenen Klientels geleistet. Die angebotenen hochwertigen 
fachlichen Fortbildungen wurden auch von SozialarbeiterInnen anderer Vereine besucht. Der Verein hat 
sich auch dadurch ausgezeichnet, dass ein stabiles Team mit langjährigen, kompetenten MitarbeiterIn-
nen sehr gute Sozialarbeit geleistet hat. Auch in Hinblick auf Arbeitsbedingungen und Bezahlung hatte 
der Verein eine Vorreiterrolle.  
 
In den letzten Jahren sind einige Veränderungen passiert, die von außen wahrnehmbar, aber nicht 
nachvollziehbar sind: Abbau von Leistungen, kaum mehr fundierte bzw. kritische sozialpolitische und 
kriminalpolitische Aussagen in der Öffentlichkeit und der Rückzug aus den regionalen Vernetzungsgre-
mien. Auch bei Veranstaltungen und Fortbildungen vermisst man die früher vertretenen NEUSTART-
MitarbeiterInnen. Schließlich werden bzw. haben – zusätzlich zu Pensionierungen – vier langjährige, 
kompetente und engagierte MitarbeiterInnen die Einrichtung in Tirol verlassen.  
 
Da muss man sich als SozialarbeiterIn Gedanken machen… über die verloren gegangenen Angebote 
und Leistungen für KlientInnen und über jene Einrichtungen, die diese Leistungen im Sinne der Betroffe-
nen jetzt erbringen, über Arbeitsbedingungen, über die soziale Landschaft in Tirol und Tendenzen in der 
Sozialarbeit …  
 
Eine Auseinandersetzung über diese und andere Themen können wir auch in der Juni-Ausgabe des 
SIÖ erwarten. 
 

Magdalena Melcher 


